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Neue Rechtsakte und Rechtssetzungsmethoden
im Europdischen Justizraum

BurkHARD HESs*

I. Einleitung: Europaische Justizpolitik unter dem Amsterdamer
Vertrag

Im Europiischen Zivilprozessrecht hat sich in den vergangenen fiinf Jahren
eine legislative Vergemeinschaftung von ungeahnter Breite vollzogen.' Seit
dem 1.5.1999 erdffnen die Art. 61 ¢ und Art. 65 des Amsterdamer Vertrages
der Europiischen Gemeinschaft eine eigenstiindige Kompetenz im internati-
onalen Privat- und Verfahrensrecht. Zeitgleich haben Europiischer Rat und
EG-Kommission die Effektuierung des grenziiberschreitenden Rechtsschut-
zes im Binnenmarkt und den Ausbau eines Europiischen Justizraums zu ei-
nem Kernanliegen Europiischer Rechtsetzung erklirt.? Erklértes Ziel ist eine
moglichst enge Koordinierung der Prozessrechte der Mitgliedstaaten bei
grenziiberschreitenden Streitigkeiten. Kulturelle Unterschiede zwischen den
nationalen Prozessrechten, Mehrkosten und Sprachbarrieren sollen den Zi-
vilrechtsverkehr im Binnenmarkt und die Freiziigigkeit der Unionsbiirger
(Art. 18 EG) moglichst wenig behindern.? Dieses ehrgeizige Ziel, das zu-
nichst die Gipfelkonferenz der europiischen Staats- und Regierungschefs in
Tampere (1999) formuliert und das der Haager Gipfel zur Justiziellen Zusam-
menarbeit im November 2004 bekriftigt hat, wird in weit reichenden Ge-
meinschaftsprogrammen und zahlreichen Rechtsakten umgesetzt.* Zwar ver-
lagert sich die Prioritdt der Gemeinschaftsaktivititen seit dem Haager
Programm zunehmend auf das Kollisionsrecht — es stehen jedoch zahlreiche

* Prof. Dr, Burkhard Hess, Direktor des Instituts fiir Auslindisches und Internationales Privat-
und Wirtschaftsrecht, Universitit Heidelberg.

1 Uberblick im Referat von WaLther, Europiisches Zivilprozessrecht und die Schweiz,

S. 16 ff.

Insbesondere auf dem Sondergipfel zum Europdischen Justizraum in Tampere (1999), zu den

Hintergriinden vgl. Hess, Europiisches Zivilprozessrecht (erscheint 2006), § 3, Rdn. 120 ff.

3 Dazu Hess, Die Konstitutionalisierung des Europiischen Privat- und Verfahrensrechts, JZ
2005, 8. 540, 544 ff.

4 Vgl. den Bericht der EG-Kommission iiber die Umsetzung des Programms von Tampere vom
2.6.2004, KOM (2004) 401 endg.

[§e]
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neue Vorschlidge fiir Rechtssetzungsakte im Prozessrecht auf der Agenda von
Kommission und Rat.? Diese haben sich zudem eine Evaluation der erlasse-
nen Rechtsakte zur Aufgabe gemacht. Damit will man auch der Kritik an der
«iiberschnellen und realitdtsfernen» Rechtsetzung in Briissel entgegentreten.®

Das hohe Rechtsetzungstempo der Europdischen Union im internationalen
Verfahrensrecht hat seine Ursache in den massiven Effizienzproblemen der
nationalen Prozessrechte bei grenziiberschreitenden Verfahren. Bis heute
belasten zeitliche Verzogerungen, Sprach- und Kulturbarrieren sowie nicht
erstattungsfihige Mehrkosten’ die Prozessfiihrung im Binnenmarkt. Im kauf-
mannischen Verkehr werden auch héhere Forderungen (mit einer Werthaltig-
keit von mehreren tausend Euro) hiufig abgeschrieben.® Im (reinen) Privat-
rechtsverkehr zeigten in der 2. Hilfte der 1990er-Jahre massive Konflikte bei
grenziiberschreitenden Scheidungs- und Kindschaftsprozessen dridngenden
Handlungsbedarf.? Als regelungs- und korrekturbediirftig gilt momentan vor
allem das internationale Insolvenzrecht. Dort hat sich die im Mai 2000 erlas-
sene VO 1346/00/EG als liickenhaft erwiesen.!”

Die neuen Rechtsakte stehen nicht unverbunden nebeneinander. Vielmehr
schafft der Européische Gesetzgeber ein aufeinander abgestimmtes System
von allgemeinen und speziellen Rechtsakten. Die Kernregelungen enthilt die
VO Briissel I; sie koordiniert grenziiberschreitende Prozesse zwischen den
EU-Mitgliedstaaten durch einheitliche Zustdndigkeits-, Rechtshingigkeits-
und Anerkennungsregeln.!! Im sachlichen Anwendungsbereich der Briissel I-
VO sollen spezielle Verordnungen die Urteilsfreiziigigkeit weiter effektuie-
ren, insbesondere die VO 805/04/EG iiber den Europiischen Vollstreckungs-

5 Vgl die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europdische Parlament vom
10.5.2005: Das Haager Programm: 10 Priorititen fiir die ndchsten fiinf Jahre, KOM (2005)
184 endg.

6 Zum Haager Programm vgl. Wacner, [PRax 2005, S. 65 f.; Hau, GPR 2005, S. 143 ff.

7  Zur (fehlenden) Erstattungsfihigkeit der (Mehr-) Kosten des auslidndischen Korrespondenz-
anwalts vgl. jiingst BGH, NJW 2005, S. 1373 f., abl. Mankowski, NJW 2005, S. 2346 ff. Vgl.
auch EuGH, Rs. C-289/02, AMOK Verlags GmbH ./. AZR Gastronomie GmbH, NJW 2004,
S.833f.

8 Dazu VINCKE, Les entreprises européens ont besoin de rapprochement, in: Storme (Hrsg.),
Procedural Laws in Europe (2003), S. 15, 20 ff.

9 Vagl. insbesondere den deutsch-franzosischen Justizkonflikt im Fall Tiemann, BVerfG IPRax
2000, S. 216 ff.; dazu Houroch, in: DAI (Hrsg.), Brennpunkte des Familienrechts 1999, S. 22,
40f.

10  Insbesondere die fehlende Regelung der Konzeminsolvenz und die unzureichende Definition
des «Mittelpunkts hauptsichlicher Interessen» des Gemeinschuldners (Art. 31 I EulnsVO),
LaukemanN, Rechtshingigkeit im europdischen Insolvenzrecht, RIW 2005, S. 104 ff.; zu den
Abgrenzungsproblemen zwischen EuGVO und EulnsO vgl. G. WaGNER, Scheinauslandsge-
sellschaften im Europiiischen Zivilprozessrecht, in: Lutter (Hrsg.), Europiische Auslandsge-
sellschaften in Deutschland (2005), S. 223, 282 ff.

11 VO 44/01/EG, ABIL. EG L 2001/12, 1 ff.; CoestER-WaLTIEN, Jura 2004, S. 839 ff.
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titel fiir unbestrittene Forderungen.!> Auch die von der EG-Kommission
vorgeschlagenen Verordnungen iiber ein Europdisches Mahn-!3 und ein Euro-
piisches Bagatellverfahren'* fiigen sich in dieses Regelungsschema ein. Im
Bereich der Rechtshilfe wurden die grenziiberschreitende Zustellung und Be-
weisaufnahme in Anlehnung an die iiberkommenen Modelle der Haager Kon-
ventionen nachhaltig effektuiert.!> Den sachlichen Anwendungsbereich des
Europiischen Prozessrechts erweitert die VO 2201/03/EG im Bereich des
Ehe- und Kindschaftsrechts!¢, die VO 1346/00/EG im Insolvenzrecht!’. Auch
hier werden weitere Rechtsakte — insbesondere im Ehegiiter- und im Erbrecht
— vorbereitet.'®

Hinter den Rechtssetzungsmalinahmen steht ein eigenstindiges Konzept
Europiischer Justizpolitik. Der Gemeinschaftsgesetzgeber setzt auf eine enge
Koordinierung der nationalen Zivilverfahren und auf eine aktive Kooperation
zwischen den nationalen Gerichten und Justizbehorden. Hierfiir sollen die
neuen Rechtsakte die notigen Infrastrukturen schaffen. Eine wesentliche
Funktion erfiillt das Justizielle Netz fiir Zivilsachen: Es verbessert die Kom-
munikation zwischen den befassten Gerichten und Justizbehdrden und vermit-
telt den Rechtsuchenden die notwendigen Informationen tiber die Verfahrens-
rechte (und -strukturen) der Mitgliedstaaten.!” Inzwischen ersetzen eigene
Regelungskonzepte des EG-Rechts die iiberkommenen Regelungstechniken
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts. In den Vordergrund des Eu-
ropdischen Zivilprozessrechts treten die prozessualen Grundrechte der Ge-
meinschaftsbiirger (Art. 6 EMRK, Art. 47 GR-Charta).”® Effektive Justizge-
wihrung fiir die Kldger und die angemessene Wahrung der Beklagtenrechte
bilden die Eckpfeiler der Europiischen Justizpolitik.?! Von den zugrunde lie-
genden Primissen, den Regelungskonzepten und der erreichten Regelungs-

12 ABIL EG L 2004/143, 15 ff.

13 KOM(2004) 173 endg, vom 25.5.2004, vorbereitend: Griinbuch zum Europiischen Mahnver-
fahren, ABL. EG 2001 C 12/1 ft.

14 KOM (2005) 87 endg., vom 15.3.2005.

15 Dazu unten III.1. und IV.1.

16 ABI EG L 2003338, 1ff., dazu CoESTER-WALTIEN, Jura 2004, S. 839, 840 ff.

17 ABIL EG L2000/160, 1 ff., zu den aktuellen Anwendungsproblemen vgl. LAUKEMANN, RIW
2005, S. 104 ff.; HausoLp, in: Gebauer/Wiedmann (Hrsg.), Zivilrecht unter Europiischem
Einfluss (2003), Kap. 30, Rdn. 2 ff.

18  Vgl. dazu DorneEr/RING/LAGARDE, IPRax 2005, S. 1 ff.; Hau, GPR 2005, S. 143, 144 f.

19 Vgl dazu unten den Text bei Fn. 140 ff.

20  Ausfiihrlich Hess, JZ 2005, S. 540, 543 ff.; A. MULLER, Grenziiberschreitende Beweisauf-
nahme im Europiischen Justizraum (2004), S. 9 ff.

21  Die Judiaktur des EuGH zum EuGVU (sie prigt bis heute fast ausschlieBlich das Europiische
Prozessrecht) stellt diese Prinzipien bei der Auslegung des Ubereinkommens in den Vorder-
grund, dazu etwa PonTIER/BURG, EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforce-
ment of Judgments in Civil and Commercial Matters (2004), S.5 ff., 45 ff.
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dichte koppelt sich das Prozessrecht des Europiischen Justizraums zuneh-
mend vom iiberkommenen Internationalen Privat- und Verfahrensrecht ab.
Diese Entwicklung will das folgende Referat aufzeigen. Es wird nicht die
einzelnen Rechtsakte darstellen, sondern die Schnittstellen zwischen dem all-
gemeinen Gemeinschaftsrecht und internationalem Prozessrecht untersu-
chen, um die Regelungskonzepte und —methoden des Europiischen Zivilpro-
zessrechts zu verdeutlichen. Abschlieflend ist zu fragen, ob und inwieweit das
Europiische Kooperationsrecht auf Drittstaaten erstreckt werden kann.

II. Die gemeinschaftsrechtlichen Regelungskonzepte
1. Justizielle Kooperation als Teil der europdischen Integration

Die Rechtsetzungstitigkeit der Europdischen Union im Zivilprozessrecht
steht in engem Zusammenhang mit den anderen Gemeinschaftspolitiken, vor
allem den Regelungskonzepten des Binnenmarkts (Art. 14 I EG)?** und (neu-
erdings) des Europiischen Justizraums (Art. 18, 61 EG)?3. Denn der freie
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital benotigt effek-
tive Verfahren zur grenziiberschreitenden Durchsetzung von Forderungen
und zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Marktakteuren.>*
Fiir eine effektive Rechtsdurchsetzung sind die unterschiedlichen und (oft)
unbekannten Verfahrensrechte und Prozesskulturen der Mitgliedstaaten, aber
auch fremdenrechtliche Zugangsbarrieren fiir auslindische Prozessparteien,
sowie langwierige und kostenintensive Anerkennungs- und Vollstreckungs-
verfahren ein erhebliches Hindernis.?> Aus diesem Grund standen seit der
Griindung der Gemeinschaft (1958) die Koordinierung und die Angleichung
der grenziiberschreitenden Prozessrechte auf der Rechtsetzungsagenda der
EG-Kommission. Seitdem erforderten die jeweiligen Integrationsfortschritte
der Europidischen Gemeinschaft entsprechende Begleitma3nahmen im Ver-
fahrensrecht — dementsprechend spiegelt die Entwicklung des europiischen
Zivilprozessrechts auch den Verlauf der europdischen Integration wider.
Nach den Vorstellungen der Verfasser des EWG-Vertrages (1957) sollte
eine verbindliche Urteilsanerkennung die gerichtliche Durchsetzung privater

22 Vgl. Hess, Europiisches Zivilprozessrecht § 1, Rdn 1.

23 Dazu sogleich im Text.

24 Hess, IPRax 2001, S. 389, 391; MuLLER-GRAFF/KAINER, DRiIZ 2000, S. 350 £.; Scumipt, Euro-
piisches Zivilprozessrecht, Rdn. 1.

25 Vgl die Schilderung aktueller Missstinde in der Mitteilung der EG-Kommission an den Rat
und das Parlament vom 31.1.1997: Wege zu einer effektiven Vollstreckung von gerichtlichen
Entscheidungen im Europdischen Binnenmarkt, ABI. C-33, S. 3 ff.
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Forderungen im Gemeinsamen Markt {iberhaupt erst ermoglichen.?® Zu die-
sem Zweck sah Art. 220 EWGYV (1958) den Abschluss eines volkerrechtli-
chen Anerkennungsiibereinkommens zwischen den EWG-Mitgliedstaaten
vor.”” Das 1968 fertig gestellte Gerichtsstands- und Vollstreckungsiiberein-
kommen (EuGVU) ging iiber das in Art. 220 EWGV vorgesehene Konzept
der iiberkommenen Urteilsanerkennung hinaus und schuf als «convention
double»?8 nicht nur ein vereinfachtes Verfahren zur Urteilsanerkennung, son-
dern ermoglichte durch ein einheitliches Zustindigkeitssystem die Koordi-
nierung von (parallelen) Zivilprozessen in Europa.?®

Die Ausweitung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen im Ver-
trag von Maastricht (1993) war eine Reaktion auf die dringenden Probleme
der schwergingigen, grenziiberschreitenden Rechtsdurchsetzung im Binnen-
markt. Diese Probleme konnten die autonomen Verfahrensrechte der Mit-
gliedstaaten nicht mehr bewiltigen.?® Es war daher kein Zufall, dass der
EuGH in den 1990er-Jahren die Marktfreiheiten zum Abbau prozessualer
Schranken im Binnenmarkt funktionalisierte.’! Diese Akzentuierung der Ju-
dikatur des EuGH verinderte die mit dem Gemeinschaftsrecht verkniipften
Bereiche der nationalen Prozessrechte nachhaltig. Die Diskriminierungsver-
bote des EG-Vertrags erzwangen eine Aufgabe des prozessualen Fremden-
rechts. In dieser Phase 16ste sich das europiische Zivilprozessrecht von den
autonomen Verfahrensrechten der Mitgliedstaaten ab. Es kam zur Herausbil-
dung des Binnenmarktprozesses als eigenstindigem Verfahrenstyp.3?

Seit dem 1.5.1999 ist die Initiative zur Rechtsentwicklung auf die Recht-
setzungsorgane der Gemeinschaft (Kommission und Rat) iibergegangen. Der
Amsterdamer Vertrag enthélt neue Kompetenzen fiir eine Gemeinschaftspo-
litik zur Verwirklichung umfassender Freiziigigkeit (Art. 15-18 EG) und zur

26  Die autonomen Prozessrechte der Griindungsstaaten lieBen die Anerkennung von auslindi-
schen Urteilen in der Regel nicht zu, dazu etwa GoLpman, Un traité fédérateur: La Convention
entre les Etats membres de la C. E. E. sur la reconnaissance et I’exécution des décisions en
matiére civile et commerciale, RTDE 1971, S. 1, 2, ff.

27 Vgl die Aufforderung der EG-Kommission vom 22.10.1959 an die Mitgliedstaaten, umge-
hend Verhandlungen iiber ein entsprechendes Anerkennungsiibereinkommen aufzunehmen,
dazu Hess, EBuropiisches Zivilprozessrecht § 1 I, Rdn. 2.

28 D.h. als ein Ubereinkommen, das sowohl die internationale Zustindigkeit als auch die Aner-
kennung und Vollstreckung von Urteilen regelte; zur Dynamik der convention double Mar-
MIssE, La libre circulation des décisions de justice en Europe (2003), Rdn. 12.

29  Hess, IPRax 2001, S. 389, 391; PreirreR, JbJZWiss. 1991, S.71, 73 ff.

30 Mitteilung der EG-Kommission vom 31.1.1997, ABI. C-33, S. 3 ff.

31 Da der europiische Gesetzgeber in dieser Phase relativ ineffektiv war, ibernahm der EuGH
die Rolle des «Integrationsmotors», Zusammenfassung der Rechtsentwicklung bei EHRICKE,
IPRax 1999, S.311 ff.

32 Hess,JZ 1998, S. 1021 ff.; LEBLE, in: Miiller-Graff (Hrsg.), Raum der Freiheit, Sicherheit und
des Rechts (2005), S. 55 ft.
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Errichtung eines «Europiischen Justizraums» (Art. 3d, 61-69 EG).** Die 6f-
fentliche Wahrnehmung hat bisher die neue Gemeinschaftspolitik unter-
schiitzt.> Das dahinter stehende Programm ist jedoch ebenso ehrgeizig wie
das Konzept des Binnenmarktes.* Es geht um die Verwirklichung einer Eu-
ropdischen Zivilgesellschaft, eines Europas der Biirger.’® Den Ausgangs-
punkt bildet ein umfassendes, von wirtschaftlicher Betitigung unabhingiges
Freiziigigkeitsrecht.?” Jeder Unionsbiirger darf sich in allen EG-Mitgliedstaa-
ten (auch ohne Zusammenhang mit wirtschaftlicher Betitigung) ohne Diskri-
minierung aufhalten und niederlassen (Art. 12, 17 und 18 EG).”® Rat und
Kommission wollen die Rahmenbedingungen grenziiberschreitender Titig-
keiten so ausgestalten, dass die Biirger auch in ausldndischen EU-Mitglied-
staaten ihre privaten Rechte einfach und effektiv ausiiben kénnen. Unter-
schiede zwischen den nationalen Rechtsordnungen sollen nicht mehr als
unbedingt nétig behindern.?

Die neue Gemeinschaftspolitik nimmt das Privat- und Verfahrensrecht in die
Pflicht.*® Dabei geht es nicht um die Schaffung eines europiischen Zivilpro-

33  Zur Entwicklung dieses Politikbereichs vor dem 1.5.1999 (als intergouvermentale Zusam-
menarbeit) vgl. MULLER-GRAFF, Ziviljustizielle Zusammenarbeit im System des Européischen
Verfassungsvertrages, FS Jayme (2004), S. 1323 ff.

34 Das liegt auch an der sperrigen Bezeichnung: «Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts». Der franzésische Begriff des «espace judicaire européen» erscheint eingéngiger und
eleganter. Zur Diskussion in Frankreich vgl. Doucny-Orpot (Hrsg.), Le visage inconnu de
I’espace judiciaire européen (2004).

35 Vgl den Bericht der EG-Kommission iiber die Umsetzung des Programms von Tampere vom
2.6.2004, KOM (2004) 401 endg.

36 Zutreffende Einschitzung bei MULLER-GRAFF, Ziviljustizielle Zusammenarbeit im System des
Europiischen Verfassungsvertrages, FS Jayme (2004), S. 1323 ff.

37 Art. 18 EG beinhaltet ein subjektives Recht, zuletzt EuGH Rs. C-200/02, Urteil vom
19.10.2004, Znu anp CHEN, Rdn. 26; Rs. C-413/99, BaumBast, Slg. 2002, 1-7091, Rdn. 82.
Damit wird die neue Gemeinschaftspolitik — ebenso wie die des Binnenmarkts — im Kernbe-
reich durch Grundfreiheiten (Diskriminierungs- und Beschrinkungsverbote) abgesichert.

38  Vgl. auch die RL 2004/38/EG vom 29.4.2004 iiber das Recht der Unionsbiirger und ihrer
Familienangehdrigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten, ABl. EU 2004 L 158/77 ff.

39  Vel. Anlage I zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des europdischen Rat vom 5./6. 11,2004
(Den Haag), Dok. 14292/04 CONCL 3. vom 5.11.2004. Punkt 3.4.: «Das Zivilrecht ein-
schlieBlich des Familienrechts betrifft die Biirger im Alltagsleben. Der Européische Rat misst
daher der stiandigen Fortentwicklung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen und der
Vollendung des im Jahre 2000 angenommen Programms zur gegenseitigen Anerkennung (ABI.
EG 2001, C12/1) grofie Bedeutung bei. Das wichtigste politische Ziel in diesem Bereich
besteht darin, dass die Grenzen zwischen den européischen Lindern nicht ldnger ein Hindernis
fiir die Regelung zivilrechtlicher Angelegenheiten oder die Einleitung eines Gerichtsverfah-
rens sowie fiir die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen sein diirften.»

40 Eine vergleichbare Situation bestand bereits im Binnenmarkt. Die neue Gemeinschaftspolitik
bewirkt jedoch eine weitreichende Entkoppelung privatrechtlicher Sachverhalte von (unmit-
telbarer) wirtschaftlicher Betitigung.
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zessrechts, sondern um die bestmdégliche Abstimmung der nationalen Rechts-
ordnungen untereinander.*! Diese Aufgabe erfiillen traditionell das internatio-
nale Privat- und Verfahrensrecht. Beide Rechtsgebiete werden nunmehr durch
europidische Rechtsakte geregelt. Die Vergemeinschaftung hat dramatische
Folgen: Internationales Privat- und Verfahrensrecht werden zu Integrationsin-
strumenten*?, europarechtliche Harmonisierungskonzepte (wechselseitiges
Vertrauen, gegenseitige Anerkennung, Herkunftslandprinzip) ersetzen iiber-
kommene Regelungstechniken. Die Leitbilder eines effektiven Zugangs der
Gemeinschaftsbiirger zum Recht, einer moglichstengen Koordinierung der au-
tonomen Rechts- und Prozessordnungen der Mitgliedstaaten, einer effektiven
und leichtgingigen grenziiberschreitenden Vollstreckung werden zum Mal3-
stab der Rechtssetzung.*? Jede Vorschrift des Kollisionsrechts muss den ge-
meinschaftsrechtlichen Effizienzerfordernissen geniigen — aus diesem Blick-
winkel erscheint manche feinsinnige Regelungstechnik des IPR und des IZVR
als zu kompliziert (und fiir die Rechtspraxis oft als zu zeitaufwendig und zu
teuer).**

In der deutschsprachigen Literatur st6Bt die Rechtsetzungstitigkeit der
Gemeinschaft im Zivilprozessrecht bisweilen auf scharfe Ablehnung. So hat
beispielsweise A. StapLiEr die (rhetorische) Frage gestellt: Wie viel Be-
schleunigung vertrigt Europa?*® Richtigerweise muss jedoch auch die Ge-
genfrage gestellt werden: Welche Beschleunigung (bzw. Effektuierung) der
schwergingigen Zivilverfahren benotigt Europa? Aus diesem Blickwinkel
sieht das liberkommene IZVR jedoch keineswegs «strahlend» aus. Ganz im
Gegenteil: Auch im Anwendungsbereich der VO 44/01/EG bestehen nicht zu
leugnende Vollzugs- und Effizienzdefizite.

41  Vgl. dazu auch Anlage I zu den Schlussfolgerungen der niederldndischen Ratsprisidentschaft
vom 5./6.11.2004, Dok. 14 292/04 CONCL 3. vom 5.11.2004. Punkt 3.4.

42 Zu diesen Entwicklungen vgl. bereits Hess, Die Integrationsfunktion des européischen Zivil-
prozessrechts, IPRax 2001, S. 389, 390 ff.; MulR WaTT, Remarques liminaires sur 1’espace
judicaire européen en matiére civile et commerciale, in: Leroyer/Jeuland (Hrsg.), Quelle
cohérence pour I’espace judiciaire européen? (2004), S. 1 ff.; Donrn, Die Kompetenz der
Europiischen Gemeinschaft im Bereich des Internationalen Privatrechts (2004), S. 88 ff.

43 Dazu bereits Hess, IPRax 2001, S. 389, 390 ff.; pers., Rev. Crit. 2003, S. 215 ff. Allerdings
ist nicht zu libersehen, dass die gemeinschaftsrechtlichen Regelungstechniken nicht vollstin-
dig von den iiberkommenen Regeln des Kollisionsrechts abweichen. Dies erleichtert die
Zusammenfiihrung von IZVR und Gemeinschaftsrecht — dazu sogleich im Text.

44 Im internationalen Prozessrecht verdringen gemeinschaftsrechtliche Regelungskonzepte
zunehmend die iiberkommenen, fremdenrechtlichen Regelungstechniken. Zu deren Unver-
einbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht (insbesondere mit den Diskriminierungsverboten)
vel. Hess, JZ 1998, S. 1021 ff. Zur gegenseitigen Anerkennung vgl. sogleich im Text.

45  StapLer, Das Europiische Zivilprozessrecht — oder wie viel Beschleunigung vertrigt
Europa?, IPRax 2004, S. 1, 6 ff.; dhnlich Linke, FS Geimer (2002), S. 529 ff.; anders hingegen
HusTEGE , Braucht die VO iiber den Europdischen Vollstreckungstitel eine ordre public-Klau-
sel?, FS Jayme (2004), S. 371 ff.; positiver auch Frerrac, JbJZRWiss. 2004, S. 399, 408 ff.
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Die Rechtsetzungstitigkeit der Gemeinschaft fokussiert heute vor allem
auf der wechselseitigen Anerkennung als ilibergeordnetem Regelungskon-
zept. In Umsetzung der politischen Programme des Europiischen Rats von
Tampere (1999) und Den Haag (2004) sollen Exequaturverfahren im Europa-
ischen Zivilverfahrensrecht ganz entfallen, zugleich sollen weitere Rechtset-
zungsakte prozessuale Mindeststandards schaffen. Der EuGH bezieht sich in
seiner neueren Judikatur zum EuGVU ebenfalls zunehmend auf iibergeord-
nete Grundsitze des europidischen Zivilverfahrensrechts (etwa «wechselseiti-
ges Vertrauen» in die Gleichwertigkeit der Ziviljustiz der Mitgliedstaaten*,
Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit im Zustindigkeitsrecht, Gewihrleis-
tung effektiven Beklagten- und Verbraucherschutzes).*’

2. Urteilsfreiziigigkeit als zentrales Regelungskonzept

Zentrales Regelungskonzept der Europdischen Justizpolitik ist die Urteils-
freiziigigkeit. Sie wird zunehmend auf das Prinzip der wechselseitigen Aner-
kennung gestiitzt und 16st damit die iiberkommene Konzeption der Urteils-
anerkennung ab.*® Die EG-Kommission hatte bereits seit der 2. Hiilfte der
1990er-Jahre diese Entwicklung eingeleitet und eine Ubertragung des inte-
grationspolitischen Konzepts der «gegenseitigen Anerkennung» auf das Zi-
vilprozessrecht gefordert.*” Diesen Integrationsschritt hat der Europiische
Rat im Oktober 1999 auf dem Sondergipfel zum Europiischen Justizraum in
Tampere sich zu eigen gemacht.”® Wechselseitige Anerkennung bedeutet die
Einfiihrung des «Herkunftslandprinzips» im Prozessrecht. Echte Freiziigig-
keit impliziert die vollstindige Gleichbehandlung des auslidndischen mit dem
inldndischen Urteil, d. h. die Abschaffung der Exequaturverfahren im Euro-
péischen Justizraum.’! Nach den Beschliissen von Tampere soll das Konzept

46 EuGH, Rs. C-116/02, Erich Gasser GmbH ./. MISAT Sarl., IPRax 2004, 243 (GrotHE, 205;
ScHILLING, 294); Muir WaTT, Rev. crit. 2004, S. 459, 462; EuGH. Rs. C-159/02, Turner ./.
Grovit, IPRax 2004, S. 243, Rdn. 72.

47  Zur prinzipienbezogenen Interpretation des EuGVU (bzw. der EuGVO) vgl. PONTIER/BURG,
EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (2004), S. 5 ff.

48  Nach herkdmmlichem Verstiindnis verleiht hingegen das Exequaturgericht per Gestaltungsur-
teil dem auslidndischen Urteil den inldndischen Vollstreckungsbefehl, dazu SteIN/JoNAs/
MUNZBERG, § 722 ZPO (22. Aufi. 2002), Rdn. 3.

49  Mitteilung der Kommission vom 14.2.1996, KOM (96) 13 endg. «Aktionsplan fiir den
Zugang der Verbraucher zum Recht und die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten der Verbrau-
cher im Binnenmarkt».

50 Vgl. Nr. 34 der Schlussfolgerungen der finnischen Ratsprisidentschaft, NJW 1999, S. 1925,
Nr. 34 f.

51 Dazu Hess, JZ 2001, S. 573, 578 f.; kritisch etwa Freitac, JbJZRWiss. 2004, S. 399, 424 f.
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zunichst sektoriell in bestimmten Rechtsgebieten eingefiihrt und erprobt
werden.”? Mit der VO 805/04/EG iiber den Europiischen Vollstreckungstitel
fiir unbestrittene Forderungen existiert inzwischen>® ein erstes Gemein-
schaftsinstrument, das vollumfinglich dieses Regelungskonzept verwirk-
licht.>* Bereits zuvor hatte das Konzept (eher in versteckter Form) in Art. 47
I VO 44/01/EG* und in Art. 46 f. VO 2201/03/EG Eingang gefunden.’® Was
bedeutet nun wechselseitige Anerkennung?

a) Wechselseitige Anerkennung als gemeinschaftsrechtliches
Regelungskonzept

Die Wirkungsweise des Anerkennungskonzepts ergibt sich aus seiner Verwen-
dung im allgemeinen Gemeinschaftsrecht.’” Es wurde im Zusammenhang mit
der Warenverkehrsfreiheit entwickelt und betraf zunichst die Anerkennung
von Verwaltungsakten bei der Produktzulassung, etwa von Lebensmitteln.>®
Nach dem Grad der jeweiligen Harmonisierung der (materiellen) Zulassungs-
rechte sind zwei Stufen zu unterscheiden. Die erste Stufe betrifft die nicht har-
monisierten, materiellen Zulassungsvoraussetzungen. Nach dem Grundsatz
der wechselseitigen Anerkennung werden grenziiberschreitende Waren und
Dienstleistungen, die im Herkunftsland fiir den Verkehr zugelassen wurden,
im «Empfangsstaat» wie inldndische Produkte und Dienstleistungen behan-
delt. Es gilt die Vermutung, dass die Schutzstandards in allen européischen

52 Das Programm von Tampere nannte als Anwendungsbereiche Titel aufgrund geringfiigiger
Anspriiche in Verbraucher- und Handelssachen, Unterhaltsanspriiche, Besuchsrechte; «unbe-
strittene Forderungen» wurden im Umsetzungsprogramm vom 30. 11.2000, ABI. EG 2001, C.
12/1, 4 genannt, dazu WAGNER, Die neue EG-Verordnung zum Europiischen Vollstreckungs-
titel, [PRax 2005, S. 189.

53  Die Verordnung ist ab dem 21.10.2005 anwendbar,

54  Nach der Aussage des verantwortlichen Referenten der Abt. JAI A/3 der EG Kommission han-
delt es sich hierbei um ein «Pilotprojekt», STein, [PRax 2004, S. 181, 182.

55 Danach kdnnen Gldubiger unter (schlichter) Vorlage eines vorliufig vollstreckbaren Urteils
eines anderen EU-Mitgliedstaates inldndische Sicherungsmalinahmen auch bereits vor der
Anerkennung des auslindischen Urteils verlangen, dazu Hess/Hus, IPRax 2003, S. 93, 94 ff.

56 Die Vorschrift ermoglicht eine automatische Anerkennung von Umgangstiteln, dazu unten
Text bei Fn. 176 ft.

57  Der Vertrauensgrundsatz wird auch im Strafrecht angewendet, EuGH, verb, Rs. C-18 701 und
C-385/01, Strafverfahren Goziitok und Briigge, Slg. 2003 1-1345, Rdn. 33 (zur Anwendung
des Grundsatzes ne bis in idem).

58  ScumIDT-AssMANN, Verwaltungskooperation und Verwaltungskooperationsrecht in der Euro-
pdischen Gemeinschaft, EuR 1996, S. 270 ft.; Gotz, Der Grundsatz der gegenseitigen Aner-
kennung im europidischen Binnenmarkt, FS Jaenicke (1998), S. 763 ff.; BEckEr, Der transna-
tionale Verwaltungsakt, DVBI. 2001, S. 855 ff.

ZSR 2005 11 191



Burkhard Hess

Mitgliedstaaten gleichwertig sind.”® Daher ist eine vollumfingliche Zulas-
sungskontrolle der Ware im Importstaat nicht notwendig. Jedoch diirfen die
Importstaaten SchutzmaBBnahmen erlassen. Diese miissen den Anforderungen
der sog. Cassis de Dijon-Formel®® entsprechen. Danach diirfen Kontrollen nur
zum Schutz anerkannter Rechtsgiiter (vor allem Verbraucher- und Umwelt-
schutz) durchgefiihrt werden, Vorschriften des Zweitstaates diirfen weder dis-
kriminierend noch unverhiltnismiBig angewendet werden.®! Solange ein be-
stimmtes Rechtsgebiet noch nicht harmonisiert wurde, bleiben derartige
SchutzmaBnahmen und entsprechende Kontrollverfahren im Zweit- bzw. An-
erkennungsstaat zuléssig.? In der Terminologie des Kollisionsrechts handelt
es sich hierbei um einen ordre public-Vorbehalt des Empfangstaates.

Die zweite Stufe betrifft hingegen die harmonisierten Bereiche des Binnen-
marktes. Dort, wo die Gemeinschaft einheitliche Zulassungsnormen geschaf-
fen hat, erlangt das Prinzip der «gegenseitigen Anerkennung» eine weiterge-
hende Bedeutung. Auch hier werden ausldndische Waren und Dienstleistungen
im Importstaat ohne Beschrinkung zugelassen. Zweitkontrollen und -verfah-
ren sind jedoch generell (d. h. auch auf der Ebene des ordre public) ausge-
schlossen. Da die materiellen Zulassungsvoraussetzungen harmonisiert sind,
geniigt die einmalige rechtsverbindliche Zulassung der Ware oder der Dienst-
leitung im Erststaat. Ein identisches Verfahren im Zweitstaat erweist sich als
unnétig, vielmehr wird auf die OrdnungsmaéBigkeit des Verfahrens im Erststaat
vertraut.%® Die Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Standards stellt der
Exportstaat mit gemeinschaftsweiter Verbindlichkeit fest.%* Eine vorgingige
Harmonisierung der Verwaltungsverfahren erfordert das gemeinschaftliche
Anerkennungsprinzip hingegen nicht. Vielmehr gilt insofern der Grundsatz
der Gleichwertigkeit der Verwaltungsverfahren in allen Mitgliedstaaten. Er
impliziert, dass die Zulassungsentscheidung angesichts identischer Verfah-

59 Damit kommt das Prinzip des «wechselseitigen Vertrauens» in die Gleichwertigkeit der
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zur Anwendung. In der Literatur wird diese Konstella-
tion auch als «Herkunftslandprinzip» bezeichnet, vgl. etwa W.H. RotH, in: Baur/Mansel
(Hrsg.), Systemwechsel, S. 51 ff.

60 EuGH, Rs. 120/78, Rewe ./. Bundesmonopolverwaltung (Cassis de Dijon), Slg. 1979, 649.

61  GrunpMmANN, Europiisches Schuldvertragsrecht (1999), S.82, Rdn. [11 ff.; CaLLiess, EWS
2000, S.432, 433 ff.

62 Kommt der Gemeinschaftsgesetzgeber jedoch den expliziten Rechtsetzungsauftrigen des
EG-Vertrages nicht nach, kann der EuGH das Anerkennungsprinzip zur Durchsetzung der
Marktfreiheiten effektuieren. Dies zeigt die neuere Rechtsentwicklung im internationalen
Gesellschaftsrecht, dazu Eekg, EBL 2005, S. 9 ff.

63 Das gemeinschaftsrechtliche Regelungskonzept verzichtet mithin auf eine Angleichung der
nationalen Verwaltungsverfahren — dies entspricht dem Konzept des dezentralen Vollzugs des
EG-Rechts durch die Behérden und Gerichte der Mitgliedstaaten.

64  Gorz, FS Jaenicke (1998), S. 763, 778, spricht plastisch vom «nationalen Verwaltungsakt mit
transnationaler Verbindlichkeit».
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rensgrundsitze unbesehen anzuerkennen ist.%> Die Zulassungsentscheidung
des Exportstaates kann zur Verdeutlichung ihrer gemeinschaftsweiten Wir-
kung férmlich als sog. «Europapass» («passeport européen») ausgefertigt
werden. Europapisse gibt es etwa bei der Banken-%¢ oder der Versicherungs-
aufsicht®” und im Kapitalmarktrecht®,

b) Wechselseitige Anerkennung als Rechtsetzungskonzept im Europdischen
Prozessrecht

Das Konzept der gegenseitigen Anerkennung ldsst sich auf das Europiische
Prozessrecht iibertragen. Denn die unterschiedlichen Abstufungen in den
Exequaturverfahren der Art. 26 ff. EuGVU, der Art. 32 ff. EuGVO bis hin zur
VO 805/04/EG fiigen sich in das aufgezeigte Angleichungsschema nahtlos
ein. Das Exequaturverfahren nach Art. 31 ff. EuGVU entspricht der ersten
Stufe der gegenseitigen Anerkennung: Da die Prozessordnungen der Mit-
gliedstaaten noch nicht harmonisiert wurden, werden prozessuale und mate-
riellrechtliche Mindeststandards anhand der Anerkennungshindernisse der
Art. 27 EuGVU im Exequaturverfahren iiberpriift und gegebenenfalls imple-
mentiert.®” Dort, wo eine Vereinheitlichung durch das EuGVU selbst erfolgt
ist (ndmlich bei den Zustdndigkeitsvorschriften), entfillt — folgerichtig — die
Zweitkontrolle im Exequaturstaat (vgl. Art.28 IV EuGVU).” Die EuGVO
geht jedoch einen substantiellen Schritt weiter: Die EuGVO verlagert ndm-
lich die Nachpriifung der Anerkennungshindernisse in das Beschwerdever-
fahren nach Art. 34, 43 ff. EuGVO.”! Damit vollzieht sie im Vergleich zum
EuGVU die prinzipielle Ubernahme des Grundsatzes des «wechselseitigen
Vertrauens»’2. Denn sie verzichtet (in der 1. Eingangsinstanz) auf eine Kon-

65 Diese fiktive Gleichstellung der Zulassungsverfahren in den Mitgliedstaaten bewirkt in der
Praxis ein «forum shopping» zur effektivsten bzw. zulassungsfreundlichsten Behdrde und hat
dementsprechend eine offene Konkurrenz zwischen den nationalen Zulassungsbehorden zur
Folge.

66  Zum europiischen Finanzmarktrecht vgl, CaLLiess, EWS 2000, S. 432 ff.

67 Vgl. § 110a VAG, dazu HUBNER, in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts,
EIV R 46 ff.

68  Kurth, Problematik grenziiberschreitender Wertpapieraufsicht, WM 2000, S. 1521 ff.

69 Deutlich EuGH, Rs, C-7/98, Krombach ./. Bamberski, dazu Hess, IPRax 2001, S.301 ff.;
Muir WarT, Rev. Crit. 89 (2000), S. 489 ff.; Jaymg, Nationaler ordre public und europiische
Integration (2000), S. 10 ff.

70 Aus der Sicht des gemeinschaftsrechtlichen Regelungskonzepts erscheint die gesonderte,
amtswegige Nachpriifung der ausschlieBlichen Zustindigkeiten (Art. 28 I EuGVU) im Exe-
quaturverfahren als Systembruch, a. A. FrReiTac, JbJZRWiss. 2004, S. 399, 422 f.

71  Vgl. dazu das Referat KoHLEr, ZSR 2005 II.

72 Erwigungsgrund Nr. 16 der EuGVO nennt ausdriicklich den Grundsatz des «wechselseitigen
Vertrauens in der Justiz im Rahmen der Gemeinschaft» als Grundlage der begrenzten Kon-
trolle der Anerkennungshindernisse im Exequaturverfahren nach Art. 38 ff. EuGVO.
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trolle der Anerkennungshindernisse. Dennoch gibt die EuGVO den Kontroll-
vorbehalt in Exequaturverfahren (zumindest dem dufleren Anschein nach)
nicht vollstiandig auf; der Schuldner kann (weil die zugrunde liegenden pro-
zessualen Verfahrensstandards nicht vereinheitlicht wurden) die Anerken-
nungshindernisse im Beschwerdeverfahren geltend machen.’”

Dieser Regelungsschritt lidsst sich aus der Perspektive des Gemeinschafts-
rechts am besten mit dem Leitbild des «Herkunftslandprinzips» umschreiben:
Der ausldndische Titel wird dem Grundsatz nach ohne vorgingige Kontrolle
auf Anerkennungshindernisse einem inlindischen Titel gleichgestellt. Wech-
selseitiges Vertrauen in die Gleichwertigkeit der Justizsysteme und der Ver-
fahrensrechte im Européischen Justizraum rechtfertigt hier den Verzicht auf
eine amtswegige Priifung.” Jedoch bleibt eine Restkontrolle (wegen der feh-
lenden Mindestharmonisierung’>) vorbehalten (Art. 43, 34 EuGVO).

Aus der Perspektive des gemeinschaftsrechtlichen Regelungskonzepts der
wechselseitigen Anerkennung ist auch der von der EuGVO erreichte Rechts-
zustand nur ein Zwischenschritt. Wirkliche Urteilsfreiziigigkeit ist erst dann
hergestellt, wenn alle Titel im europiischen Justizraum frei, d. h. ohne vorgén-
gige Anerkennung im Vollstreckungsstaat, zirkulieren.”® Die fortschreitende
Harmonisierung der Privat- und Verfahrensrechte im Europdischen Justiz-
raum muss zur Aufhebung jeglicher Zweitkontrollen im Anerkennungsstaat
fithren.”” Diesen Zustand verwirklichen nunmehr die Art. 1 und 5 VO 805/04/
EG, die die Anerkennung einer als Europiischen Vollstreckungstitel ausgefer-
tigten Entscheidung anordnen, «ohne dass es einer Vollstreckbarerklidrung be-
darf und ohne dass die Anerkennung angefochten werden kann.» Die
Abschaffung des Exequatur entspricht der Logik des prozessualen Integra-

73  Staatsinteressen treten vollstindig zuriick: Eine Kontrolle des anzuerkennenden Titels erfolgt
nur auf Initiative des Schuldners. Diese individuelle Prozessfithrungslast entspricht freilich
substantiell dem privatrechtlichen Gegenstand des anzuerkennenden Titels.

74  Dazu GEIMER, FS Beys (2003), S. 391, 400 ff.; WaGnER, [PRax 2002, S. 75, 79. Kritisch Frel-
TAG, JbJZRWiss. 2004, S. 399, 410 ff., der auf die fehlende Harmonisierung der Kollisions-
rechte, die unterschiedliche Effizienz der Gerichte der Mitgliedstaaten und auf die oft einge-
schrinkte Priifung der Gemeinschaftsrechtsakte verweist. Daher konne nicht davon
ausgegangen werden, dass die Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten
zu identischen Ergebnissen fiihre. Dieser Einwand richtet sich freilich generell gegen den
dezentralen Vollzug des Gemeinschaftsrechts, der sich jedoch insgesamt bewiihrt hat. Der
EuGH, Rs. 38/98, Renault Usines ./. Maxicar, Slg. 2000-I 2973, Rdn. 30 ff., hilt gewisse
Abweichungen im Ergebnis (auch bei einer Verletzung der Marktfreiheiten) hingegen fiir
unschidlich.

75  Der zugrunde liegenden Privat- und Verfahrensrechte der Mitgliedstaaten.

76  Zur Interpretation der Urteilsfreiziigigkeit als ungeschriebene «fiinfte Marktfreiheit» vgl.
Hess, IPRax 2001, S. 301, 302 f.

77 Zur «Doppelkontrolle» der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstiicks nach
Art. 20,27 Nr. 2 EuGVU / Art. 26,34 Nr. 2 VO 44/01/EG, vgl. Hess, NJW 2001, S. 15, 17 f.
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tionsprozesses.”® Sie spiegelt den heutigen Harmonisierungsstand wider, in
dem die Zivilgerichte der Mitgliedstaaten bei grenziiberschreitenden Streitig-
keiten zunehmend auf der Basis angeglichenen Rechts entscheiden und das
Gemeinschaftsrecht dezentral vollziehen.” Die VO 805/04/EG implementiert
den Grundsatz der einheitlichen, unmittelbaren und unbedingten Urteilsgel-
tung in Europa.?® Neben den transnationalen Verwaltungsakt tritt nunmehr die
transnationale Urteilsgeltung im Europiischen Justizraum.

Die vollstindige Ubernahme des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung in das Europiische Prozessrecht macht vorgingige Harmonisierungs-
mabnahmen erforderlich: Zum einen miissen die prozessualen Mindeststan-
dards des Art. 6 EMRK (faires Verfahren, rechtliches Gehor, Unparteilichkeit
des Gerichts) auf der Ebene der Prozessordnungen der Mitgliedstaaten posi-
tivrechtlich gewihrleistet sein.®! Ein schlichter Verweis auf Art. 6 EMRK in
den Gemeinschaftsrechtsakten (etwa in den Erwigungsgriinden) reicht hin-
gegen nicht aus.®” Dieses Postulat greifen die Art. 12—19 EuVT-VO auf: Sie
enthalten detaillierte Mindestvorschriften tiber die Klagezustellung (Art. 13—
15), den Mindestinhalt der Klage (Art. 16) und die Belehrung des Schuldners
tiber seine Verteidigungsmoglichkeiten (Art. 17). Sogar die Heilung von
Verfahrensfehlern ist ausfiihrlich geregelt (Art. 18 f.).%? Diese Vorschriften si-
chern die Verteidigungsrechte des Schuldners. Der Gemeinschaftsgesetzge-
ber greift hier den Bereich auf, an dem in der Rechtspraxis die Urteilsaner-
kennung am hiufigsten scheitert (vgl. Art. 34 Nr. 2 EuGVO).#

78  Normanp, Rapport de synthése, in: Isnard/Normand (Hrsg.), Nouveaux droits dans un nouvel
espace européen de justice: le droit processuel et le droit de I'exécution (2002), S. 439, 456 ff.

79  Deutlich EuGH, Rs. C-38/98, Renault Usines ./. Maxicar, Slg. 2000-1 2973, Rdn. 26, dazu
Hess, IPRax 2001, S. 301, 303 f.

80  So PrerFrer, FS Jayme (2004), S. 675, 676.

81 Dies entspricht dem iibergeordneten Regelungsprinzip des Europilischen Prozessrechts zur
Wahrung der Beklagtenrechte, vgl. PonTiER/BURG, EU Principles on Jurisdiction and Recog-
nition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (2004), S. 45 ff.

82  Dabher sind die liickenhaften Regelungen der Art. 4045 VO 2201/03/EG hochst problema-
tisch; hier wurde auf eine vorgiingige Vereinheitlichung der nationalen Prozessrechte verzich-
tet.

83 Damit greift der Gemeinschaftsgesetzgeber erneut den Gesichtspunkt einer effektiven
Rechtsverfolgung unter — angemessener — Wahrung der Beklagtenrechte auf, Allerdings ent-
halten die Art. 12-19 EuZVTVO keine Entscheidungs-, sondern lediglich «Beurteilungsnor-
men». Denn sie regeln nicht den Zustellungsvorgang als solchen, sondern enthalten nur den
MabBstab fiir die Priifung vor der Erteilung des europiischen ZV-Titels (d. h. fiir das Klausel-
verfahren, vgl. Art. 6 EuVT-VO, dazu Referat KoHLER, II1.3.a). De facto zwingen sie jedoch
die Mitgliedstaaten zur Anpassung ihres Verfahrensrechts, zu den §§ 108 {ff. ZPO vgl. Wac-
NER, IPRax 2005, S. 401, 402 ff.

84 Zu Art.34 Nr.2 EuGVO vgl. Linkg, Europiisches Zustellungsrecht, ERA-Forum 2005,
S.203, 216 ff.
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Die zweite vorgingige MaBlnahme betrifft die Abfassung der Titel. Die
wechselseitige Anerkennung erfordert eine europaweit standardisierte Teno-
rierung der Zahlungstitel.’ Denn das Exequaturgericht implementiert die
auslidndischen Titel in die inldndischen Vollstreckungstypen.®® Art. 6 VO 805/
04/EG geht nunmehr konstruktiv einen anderen Weg: Die EuVT-VO gleicht
nicht die nationalen Vollstreckungstitel einander inhaltlich an, sondern ver-
einheitlicht lediglich das Klauselerteilungsverfahren®’”: Auf Antrag des Gldu-
bigers bestitigt das Gericht, das die unbestrittene Entscheidung erlassen hat,
dass die prozessualen Mindeststandards der EuVT-VO gewahrt wurden.
Diese Bestitigung wird mittels standardisierter Formulare ausgefertigt, die
die Anhénge I-1II zur VO 805/04/EG enthalten. Die Formulare erldutern die
Tenorierung des Titels und bestitigen (wie die Vollstreckungsklausel) seine
Vollstreckungsfihigkeit. Diese Lésung iibernimmt aus der Perspektive des
allgemeinen Gemeinschaftsrechts das Konzept des «passeport européen».®?
Es handelt sich hierbei um eine Vorstufe zu einer gemeinschaftsweiten, ein-
heitlichen Tenorierung. Eine vollumfédngliche Tenorierung sehen hingegen
die von der EG-Kommission jlingst vorgeschlagenen Verordnungen zum
Mahn- und zum Bagatellverfahren vor.5?

Die Entwicklung der Urteilsanerkennung zeigt die Inanspruchnahme des
Prozessrechts zur Verwirklichung der Européischen Integration: An die Stelle
der iiberkommenen Urteilsanerkennung und Uberpriifung des auslindischen
Titels im Anerkennungsstaat (§§ 328, 722 f. ZPO) tritt die Gleichstellung des
ausldndischen mit dem inldndischen Titel. Diese Gleichbehandlung beruht
auf zwei Priamissen: Zum einen auf der vorgingigen Vereinheitlichung der
Verfahrensbereiche, die sich erfahrungsgemil} als Problembereiche der Ur-
teilsanerkennung erwiesen haben (insbesondere grenziiberschreitende Zu-
stellungen). Zum anderen auf dem Grundsatz des wechselseitigen Vertrauens
zwischen den Gerichten des Justizraums. Er besagt, dass die Gerichte der
Mitgliedstaaten das europidische Verfahrensrecht einheitlich anwenden und
die prozessualen Mindestgarantien von Art. 6 EMRK achten. Uber die Ein-
haltung dieser Mindeststandards wacht (soweit es um die Auslegung des ver-

85 Die Einfiihrung des Euro hat die Implementierung der auslidndischen Titel nachhaltig erleich-
tert.

86 Hess, JZ 2001, S.573, 582 1.

87 Vgl fiir das deutsche Prozessrecht die §§ 724-732 ZPO. Dieser Regelungsansatz greift damit
im Kern die Funktion des Exequaturverfahrens auf, das die Vollstreckungsfihigkeit des aus-
lindischen Titels im Verhiltnis zwischen Gldaubiger und Schuldner (bzw. deren Rechtsnach-
folgern) bindend klart.

88  Oben Text bei Fn. 65. Zu den Einzelheiten vgl. RauscHer, EuVT-VO, Rdn. 102 ff., WAGNER,
IPRax 2005, S. 189, 196.

89  Dazu unten Text bei Fn. 181 ff.
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einheitlichten Prozessrechts geht) der EuGH, ergiinzend der StraBBburger Ge-
richtshof.””

3. Zugang zum Recht als komplementdres Regelungskonzept

Im Binnenmarkt soll das internationale Zivilprozessrecht die Verwirklichung
der Markt- und Grundfreiheiten durch effektive prozessuale Infrastrukturen
absichern.”! Zur Umsetzung dieses Regelungsziels entwickelten Kommission
und Rat seit den spiten 1980er-Jahren ein komplementires Konzept des «Zu-
gangs zum Recht»??, Dessen Urspriinge liegen im EG-Verbraucherrecht. Dort
besteht das primére Anliegen darin, den Verbraucher als Naturalpartei vor Ge-
richt so zu stidrken, dass die prozessuale Waffengleichheit im Verhiltnis zum
iiberlegenen Unternehmer (als Prozessgegner) hergestellt ist.”? Inhaltlich
geht es zunidchst um die Beseitigung finanzieller Barrieren bei der (grenz-
tiberschreitenden) Prozessfiihrung; ndmlich die Abschaffung der Prozesskos-
tensicherheit®® und dem Zugang zur Prozesskostenhilfe.® Im Europaischen
Binnenmarkt erlangt das Konzept eine erweiterte Stofrichtung. Danach miis-
sen die Mitgliedstaaten ihre Verfahrensrechte so ausgestalten, dass allen Uni-
onsbiirgern”® effektiver Rechtsschutz bei grenziiberschreitenden Transaktio-

90 Dazu Hess, FS Jayme (2004), S. 339, 354 ff.

91  Griinbuch der Kommission, Prozesskostenhilfe in Zivilsachen, KOM (2000) 51 endg. vom
9.2.2000, S. 4: «Es ergibt sich unmittelbar aus den Grundfreiheiten des EG-Vertrags, dass ein
Biirger in der Lage sein muss, zur Losung von Streitfillen, die aus seiner Tétigkeit in Aus-
ibung einer diesen Freiheiten resultieren, vor den Gerichten eines Mitgliedstaats in derselben
Weise wie Staatsangehorige dieses Mitgliedsstaates zu klagen oder verklagt zu werden . . . Da
keine gemeinschaftsweite Regelung besteht, obliegt es den Mitgliedstaaten, in ihrer Rechts-
ordnung genaue Verfahrensregeln zum Schutz der Rechte zu erlassen, die sich fiir Einzelper-
sonen aus Gemeinschaftsrechtsnormen ableiten lassen, einschlieBlich der Rechte in Bezug
auf Prozesskostenhilfe. Solche Regeln diirfen weder jene Personen benachteiligen, die nach
Gemeinschaftsrecht tiber einen Gleichbehandlungsanspruch verfiigen, noch die vom Gemein-
schaftsrecht garantierten Grundfreiheiten einschrinken.»

92  Das Schlagwort ist éilter. Es wurde in der prozessrechtlichen Diskussion der 1970er-Jahre ver-
wendet, vgl. CapPELLETTI/GARTH, Access to Justice, Bd. [-VI (1978 ff.). Spiter wurde es fiir
den Verbraucherschutz iibernommen, vgl. ReicH, Biirgerrechte in der Europidischen Union
(1999), S. 366 ff.; Mitteilung der Kommission vom 14.2.1996, KOM (96) 13 endg. «Aktions-
plan fiir den Zugang der Verbraucher zum Recht und die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten
der Verbraucher im Binnenmarkt».

93  Die Verbrauchergerichtsstinde der Art. 13—15 EuGVU verdeutlichen, dass das Europiische
Prozessrecht seit Beginn den Verbraucherschutz als integralen Bestandteil kennt.

94  Dazu EuGH Rs. C-20/92 Hubbard ./. Hamburger, Slg. 1993 [-3777; zur Neufassung des § 110
ZPO (1998) vgl. H. Rotn, in: ders./Miiller-Graff (Hrsg.), Recht und Rechtswissenschaft
(2001), S.351, 366.

95 Vgl Art. 5 ff. RL 2002/8/EG zur PKH.

96 Im Binnenmarkt wird das originire Konzept des Verbraucherschutzes auf den «Marktbiirger»
(insbesondere auch Unternehmen) erweitert — dabei soll jedoch der Verbraucherschutz weiter
bestmoglich verwirklicht werden, vgl. Art. 153 11 EG.
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nen erdffnet ist. Allen Unionsbiirgern wird die Inldndergleichbehandlung,
d. h. die Gleichstellung mit den Angehorigen des Forumstaates garantiert.
Dies impliziert zunidchst die Authebung diskriminierenden Prozessrechts
(Fremdenrechts) in den Mitgliedstaaten.”” Im zweiten Angleichungsschritt
werden mittelbare prozessuale Hindernisse der grenziiberschreitenden
Rechtsverfolgung abgebaut, insbesondere die finanziellen und verfahrenskul-
turellen Mehrbelastungen der auslidndischen Partei reduziert.”® Zugleich er-
moglicht das «Zugangskonzept» die Umsetzung rechtspolitisch innovativer
Regelungskonzepte, etwa im Bereich der Verbandsklage® oder der alternati-
ven Streitbeilegung.'%

Aus dieser Perspektive erscheinen das EuGVU, die EuGVO und sogar die
EuZVTVO nur als ein erster Schritt einer umfassenden Prozessrechtsanglei-
chung. Jenseits der erreichten Vereinheitlichung der Gerichtsstinde, Rechts-
hingigkeits- und Anerkennungsregelungen geht es heute um eine «Vernetzung»
der Gerichtssysteme der am Justizraum teilnehmenden Mitgliedstaaten.'?!
Art. 65¢) EG spricht dementsprechend von der «Beseitigung [samtlicher] Hin-
dernisse fiir eine reibungslose Abwicklung [grenziiberschreitender] Zivilver-
fahren». Die Kompetenznorm ermoéglicht damit eine regelrechte Durchmuste-
rung der internationalen Zivilprozessrechte der Mitgliedstaaten mit dem Ziel,
unndtige Hemmnisse abzubauen und ein schnellgiingiges Prozessrecht fiir den
Europiischen Justizraum zu schaffen.!0?

Inzwischen schafft die Gemeinschaft (in einer 2. «Generation» der Pro-
zessrechtsgesetzgebung) zunehmend eigensténdige Verfahren fiir bestimmte
Sektoren. Die von der EG-Kommission vorgeschlagenen Rechtsakte fiir ein
Europiisches Mahn- und fiir ein Europidisches Bagatellverfahren beruhen un-
mittelbar auf diesem Regelungskonzept.!9> Das von der Kommission ver-
folgte Regelungskonzept geht bewusst iliber grenziiberschreitende Verfahren
hinaus. Sie versteht den effektiven Zugang zum Recht vielmehr umfassend

97 Dazu GroLiMUND, Drittstaaten, S. 115 ff.; RotH, in: ders./Miiller-Graff (Hrsg.). Recht und
Rechtswissenschaft (2001), S. 351, 353 ff.

98 Insbesondere den Verzicht auf das Erfordernis von Prozesskostensicherheit (§ 108 ff. ZPO)
und den Zugang zur Prozesskostenhilfe, dazu PIrRrUNG, in: Barrett (Hrsg.). Creating a Euro-
pean Judicial Space, S. 35 ff., GorrwaLp, [PRax 1989, S.249 f.

99 RL 98/27/EG. Im Verbraucherrecht schliefit das «Zugangskonzept» kollektive Rechtsbehelfe
ein, vgl. TENREIRO, in: Barrett (Hrsg.), Creating a European Judicial Space, S. 111 ff,

100 Vgl. den Vorschlag der Kommission fiir eine Mediations-Richtlinie, KOM (2004) 718 endg.
vom 22.10.2004, dazu EipENMULLER, SchiedsVZ 2005, S. 124 ff.

101 So plastisch MULLER-GRAFF, Die fortentwickelte Ubernahme des Acquis der «Dritten Siule»
in die «Erste Sdule» der Unien, in: Hummer (Hrsg.), Anwendung des Amsterdamer Vertrages,
S.53, 67 ft.

102 Vgl. das Aktionsprogramm Freiheit, Sicherheit und Recht, Mitteilung der Kommission vom
10.5.2005, KOM (2005) 184 endg.; dazu WaGNER, IPRax 2005, S. 494 ff.

103 Dazu unten bei Fn. 181 ff.
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dahin, dass den Rechtsunterworfenen in allen Mitgliedstaaten (insbesondere
auslidndischen Unionsbiirgern) identische (Gemeinschafts-) Verfahren eroff-
net werden, in denen sie ihre Forderungen durchsetzen konnen.'* Einheitli-
che, aufgrund weitreichender Standardisierung, leicht zugéngliche Verfahren
sollen die Rechtssicherheit im Europiischen Justizraum nachhaltig verbes-
sern. Dabei betont die Kommission, dass eine Begrenzung auf die (schlichte)
Vereinheitlichung der grenziiberschreitenden Verfahren in den jeweiligen
Sektoren allein unpraktikabel wire. Zudem konne jedes innerstaatliche Urteil
potentiell in einem anderen EU-Staat vollstreckt werden.'® Angesichts des
wachsenden Anteils ausldndischer Bevolkerung in den EU-Mitgliedstaaten
nimmt zudem die praktische Bedeutung grenziiberschreitender Sachverhalte
zu.'% Die aufgezeigte, rechtspolitische Perspektive des Regelungskonzepts
verdeutlicht zugleich dessen «Sprengkraft»: Letztlich werden hier bestimmte
Sektoren der nationalen Verfahrensrechte vollinhaltlich geregelt — damit
scheint die Perspektive eines «Europiischen Zivilprozessrechts» auf.!07

Dass dieser umfassende Regelungsansatz mit Art. 65 lit. ¢) EG zu verein-
baren ist, der seinem Wortlaut nach nur Verfahren mit «grenziiberschreiten-
den Beziigen» erfasst, erscheint keineswegs selbstverstindlich.'"® Hieriiber
besteht ein nachhaltiger Dissens zwischen der EG-Kommission und dem Rat.
Beim Erlass der Richtlinie 2003/8/EG zur Prozesskostenhilfe konnte der Rat
seine restriktive Haltung durchsetzen — die PKH-Richtlinie beschriinkt sich
auf grenziiberschreitende Verfahren.!" Die neuen Vorschlige der EG-Kom-
mission zum Mahn- und Bagatellverfahren zeigen jedoch, dass man dort an
dem umfassenden «Zugangskonzept» weiter festhilt.!!” Nur ein einheitliches
Verfahrensrecht koénne das Konzept eines einheitlichen und kohérenten
Rechtsraums fiir alle Unionsbiirger verwirklichen.'!!

104 Vgl. die Begriindung des VO-Vorschlags fiir ein Europidisches Bagatellverfahren, KOM
(2005) 87 endg., S.5 ft.

105 KOM (2005) 87 endg., S. 6 ff.; zustimmend Hau, GPR 2005, S. 143, 149.

106 Auch der RL-Vorschlag zur Mediation, KOM (2004) 718 endg., lisst sich auf das umfassende
«Zugangskonzept» zuriickfiihren.

107 Vgl. HaieacH, EPLR 2005, S. 593, 601 (der freilich diese Perspektive nicht ausdriicklich aus-
spricht).

108 Allerdings darf der Begriff «Beziige» nicht mit «Verfahren» gleichgesetzt werden. Dennoch
beinhaltet dieses Tatbestandsmerkmal eine deutliche Begrenzung der Gemeinschaftskompe-
tenz im Prozessrecht. Die Stellungnahme des Bundesrats zum Bagatellverfahren fordert hin-
gegen eine Begrenzung des Rechtsakts auf grenziiberschreitende Verfahren, BRat.-Drs. 211/
1/05.

109 Vgl. Art. | II und 2 RL 2003/8/EG, dazu Jastrow, MDR 2004, S.75, die Mitgliedstaaten
befiirchteten finanzielle Mehrbelastungen in dreistelliger Euro-Millionenhohe. Angesichts
dieser politischen Folgewirkung hatte der weite Regelungsansatz der EG-Kommission keinen
politischen Erfolg.

110 Zu diesen Vorschligen vgl. Text bei Fn. 194ff.

111 So HamsacH, EPLR 2005, S.593, 601.
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Das «Zugangskonzept» erfihrt durch die Konstitutionalisierung des Euro-
pdischen Prozessrechts weitere Vertiefung. Zwar hat diese Entwicklung
durch die Ablehnung des Verfassungsvertrages im franzésischen und im nie-
derldndischen Referendum einen deutlichen Riickschlag hinnehmen miis-
sen.!!> Andererseits prigt die verfassungs- bzw. menschenrechtliche Perspek-
tive iiber Art. 6 EMRK und Art. 47 GR-Charta zunehmend die Diskussion des
Européiischen Prozessrechts.!!? Dariiber hinaus hat die EG-Kommission die
Vorlage eines «Griinbuchs» iiber prozessuale Mindeststandards fiir das Jahr
2008 in Aussicht gestellt.!'* Damit zeichnet sich ein weitreichender Zugriff
auf die Verfahrensrechte der Mitgliedstaaten (als Vorstufe fiir ein Europii-
sches Prozessrecht) ab.!"> Die Umsetzung des Konzepts der (konkreten) Re-
gelung prozessualer Mindeststandards erfolgte erstmalig im Vorschlag der
EG-Kommission fiir ein Europiisches Bagatellverfahren vom 15.3.2005.116

ITI. Die Schwerpunkte der justiziellen Kooperation in Zivilsachen

Das Europiische Zivilprozessrecht besteht heute aus einem System aufeinan-
der abgestimmter Rechtsakte, die sich aus dem EuGVU entwickelt haben.
Dabei bildet die VO 44/01/EG den Kern des Europiischen Prozessrechts. Sie
regelt die Koordinierung (weiter) grenziiberschreitender Verfahren im Euro-
pdischen Justizraum. Bei den neuen Rechtsakten besteht augenfillig die Ten-
denz, moglichst alle Zivilsachen zu erfassen und sé@mtliche Formen der Streit-
beilegung zu nutzen. Der Gemeinschaftsgesetzgeber geht sektoriell vor, er
regelt insbesondere die Schnittstellen (bzw. Verwerfungen) zwischen den Ge-
meinschaftsrechtsakten und den nationalen Prozessrechten, die eine effektive
Rechtsverfolgung erschweren.!!” Aus diesem Grund hat der Gemeinschafts-
gesetzgeber zunichst die innergemeinschaftliche Rechtshilfe verbessert.

112 Der Verfassungsvertrag sollte in Teil II die Regelungen der Européischen Grundrechte-Charta
auf der Ebene des Privatrechts fiir rechtsverbindlich erkldren, dazu Hess, JZ 2005, S. 540, 543
ff. m.w.N.

113 Vgl. insbesondere die Diskussion der Gasser-Entscheidung des EuGH, oben Fn. 46.

114 Aktionsplan Freiheit, Sicherheit, Recht, KOM (2005) 84 endg. Der Europiische Rat hat den
Aktionsplan am 3.6.2005 formlich angenommen, dazu Fuchs, ERA-Forum 2005, S. 162,
171,

115 Zum Zusammenhang zwischen wechselseitiger Anerkennung und der Implementierung pro-
zessualer Mindeststandards vgl. oben Text bei Fn. 77, — hierin liegt das priméire Regelungsziel
der EG-Kommission.

116 KOM (2005) 87 endg., Haisach, EPLR 2005, S. 593, 595 f. Dazu unten Text bei Fn. 194 ff,

117 Vgl insbesondere die prozessualen Mindestregelungen der Art. 13—-18 VO 805/04/EG, oben
Text bei Fn. 78 {f.
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1. Rechtshilfe

Bei der grenziiberschreitenden Rechtshilfe wird der Paradigmenwechsel im
Europiischen Prozessrecht besonders deutlich: Die Europiische Rechtshilfe
in Zivilsachen hat die schwergiingige, volkerrechtliche Konzeption aufgege-
ben. Souveridnititserwigungen spielen im Europiéischen Justizraum keine
Rolle mehr. Die Rechtshilfe beruht heute auf zwei komplementidren Grund-
sdtzen: Zum einen sind die EG-Staaten nach Art. 10 EG verpflichtet, in Zivil-
sachen einander Rechtshilfe zu leisten. Zum anderen miissen sie das gemein-
schaftsrechtliche Grundrecht auf einen effektiven Zugang zum Recht
verwirklichen (Art. 6 EMRK, 47 GR-Charta, Art. II-107 VerfV-E).

a) Die VO 1348/2000/EG zur internationalen Zustellung

Beim Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages bestand akuter Handlungsbe-
darf bei der grenziiberschreitenden Zustellung. Denn die «Urteilsfreiziigig-
keit» im europdischen Justizraum scheiterte an mehrmonatigen, wenn nicht
gar mehrjihrigen Ubermittlungszeiten von Schriftstiicken.''® Die VO 1348/
00/EG'!" effektuiert die Rechtshilfe nachhaltig: Grenziiberschreitende Zu-
stellungen werden im direkten Verkehr zwischen ersuchendem und ersuch-
tem Gericht durchgefiihrt, Zentralstellen helfen bei der Abwicklung (Art. 3
ZustVO), der ordre-public-Vorbehalt wurde abgeschafft.'?® Die Rechtshil-
feersuchen werden mit standardisierten Formularen abgewickelt, Uberset-
zungserfordernisse (vorsichtig) eingeschrinkt (vgl. Art. 8 ZustVO).!?! Eine
substantielle Neuerung enthélt Art. 14 ZustVO. Die Vorschrift lidsst postali-
sche Direktzustellungen (durch Einschreiben mit Riickschein) zu. Damit
steht ein schnellgdngiger Zustellungsweg offen, der eine Einschaltung der
Zustellungsorgane des ersuchten Staates nicht mehr erfordert. Allerdings
konnen die Mitgliedstaaten Modalitéten festlegen, die bei der Durchfiihrung
der postalischen Zustellung zu beachten sind.'?> Angesichts der unvollstindi-

118 GotrwaLDp, FS Schiitze (1999), S. 225 f.

119 VO (EG) Nr. 1348/2000, ABI. EG L 160.

120 Uber die Stellen, welche die Zustellung durchfiihren (Amtsgerichte, Gerichtsvollzieher,
Notare) informiert in vorbildlicher Weise der Europiische Justizielle Atlas, http://europa.
eu.intlcomm/justice_homeljudicialatlascivil/html/index_de him.

121 Vgl Art. 5, 8 ZustVO, es kommt darauf an, ob der Empfinger die Sprache versteht, in der das
zuzustellende Schriftstiick abgefasst ist. Zu den Rechtsfolgen einer berechtigten Annahmever-
weigerung nach Art. 8 ZustVO, vgl. EuGH, 8.11.2005, Rs. C-443/03, Leffler ./. Berlin AG,
Rdn. 37 ff,

122 Die zahlreichen Vorbehalte der Mitgliedstaaten vermindern die praktische Wirksamkeit der
ZustVO ganz erheblich. Einen Uberblick zu den nationalen Modifikationen gibt (in jeweils
aktualisierter Fassung) der Europidische Justizielle Atlas, hup://europa.eu.intfcomm/
justice_homeljudicialatlascivillhtml/index _de.htm.
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gen Regelung des Art. 14 ZustVO haben die meisten Mitgliedstaaten (lei-
der) in weitem Umfang hiervon Gebrauch gemacht, was die Ubersichtlichkeit
und Effektivitit der Direktzustellung erheblich mindert.'>* SchlieBlich er-
laubt Art. 15 ZustVO die Zustellung im Parteiverkehr, jedoch steht dieser
— an sich effiziente — Ubermittlungsweg unter dem Vorbehalt einer Zustim-
mung der einzelnen Mitgliedstaaten.'?* Insgesamt 11 Mitgliedstaaten, darun-
ter auch Deutschland, haben der Direktzustellung im Parteibetrieb widerspro-
chen, 12

Angesichts der zahlreichen Durchbrechungen durch nationale Ergén-
zungsvorschriften enthilt die Zustellungsverordnung nur einen halben Mo-
dernisierungsschritt.'?® Die Ursachen sind leicht erkldrbar: Die Verordnung
wurde urspriinglich im Rahmen der intergouvernementalen Zusammenarbeit
unter Art. K.6 des Vertrages von Maastricht ausgehandelt. Es verstand sich als
Fortschreibung des Haager Zustellungsiibereinkommens.'?’” Entsprechend
seinem Charakter als volkerrechtliches Ubereinkommen lieB es Souverini-
tiatsvorbehalte der Vertragsstaaten zu mit der Folge, dass individuelle Allein-
ginge zuldssig bleiben. Im Européischen Justizraum haben derartige Erwé-
gungen jedoch keine Berechtigung mehr.'?® Hier erfiillt die Zustellung den
Zweck, den Emptinger iiber das zu iibergebende Schriftstiick zu informieren.
Im Vordergrund stehen Effizienz, sichere Dokumentation und die Vermei-
dung unnétiger Kosten.'?® Aktuelle Probleme betreffen die Kosten der Zustel-
lungen sowie die Ubersetzungsfragen bei der postalischen Direktzustel-
lung.!3Y SchlieBlich stellt sich rechtspolitisch die Frage, ob auch Zustellungen

123 Vgl. dazu die rechtstatsiichliche Untersuchung zur praktischen Handhabung der VO 1348/00/
EG, zuginglich unter: http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centrelcivill/stu
dies/doc/study ecl1348 2000 _en.pdf.

124 Dazu ausfiihrlich Hess, NJW 2001, S. 15, 19 ff; LiNkE, in: Gottwald (Hrsg.), Grundfragen der
Gerichtsverfassung (1999), S.95, 122 ff.; SHARMA, Zustellungen im Européischen Binnen-
markt (Diss. jur. Tiibingen 2001), S. 109 ff.

125 Dazu Hess, NJW 2002, S. 2417, 2422. Die Europdische Kommission will Art. 15 II ZustVO
ersatzlos streichen, KOM (2005) 305 endg., dazu unten Fn. 132.

126 Uber praktische Vollzugsmingel informiert die rechtstatsiichliche «Study on the Application
of Council Regulation» 1348/00 (Mai 2004), http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/
doc_centrelcivil/studies/doc/study ecl1348_2000_en.pdf.

127 Ubereinkommen vom 15.11.1965, BGBI. 1977 11 1453, die VO 1348/00/EG beruht unmittel-
bar auf dem Entwurf eines volkerrechtlichen Ubereinkommens, das im Rahmen der intergou-
vermentalen Zusammenarbeit des Maastrichtvertrags (Art. K. 6 EU-V 1993) erarbeitet
wurde, vgl. den Text in ABL. EG C 1997/161, 1 {f.

128 Die fast unbesehene Ubernahme der Konvention in den Verordnungsvorschlag war politisch
veranlasst: Es ging um die Einbeziehung von Grofbritannien und Irland in die Européische
Justizpolitik, dazu HEess, Europiisches Zivilprozessrecht, § 2 II 2.

129 Einzelheiten bei Hess, NJW 2001, S. 15 ff.

130 Hier sollte Art. 8 ZustVO analog angewandt werden mit der Folge, dass die teuren und zeit-
aufwendigen Ubersetzungen entfallen, dazu Linke, ERA-Forum 2005, S. 205.
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durch elektronische Medien zugelassen werden konnen.!'3! Inzwischen hat
die EG-Kommission einen Vorschlag zur Reform der VO 1348/00/EG vorge-
legt, der wesentliche Probleme beseitigt: Art. 8 ZustVO wird klarer gefasst,
die Anwendbarkeit der Vorschrift auf Art. 14 und 15 klargestellt (Art. 15
ZustVO). Die Vorbehalte zu Art. 15 sollen entfallen.!3?

b) Die Europiische Beweisverordnung

Am 28. Mai 2001 verabschiedete der Rat fiir Justiz und Inneres die Verord-
nung (EG) Nr. 1206/2001 iiber die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten
der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Han-
delssachen (BewV0).!33 Die BewVO bemiiht sich um eine Effektuierung der
Kooperationsformen des Haager Ubereinkommens vom 18.3.1970.13 Thre
operativen Teile traten zum 1.1.2004 in Kraft.!’> Das erste Rechtshilfeersu-
chen erreichte das AG Freiburg bereits am 2.1.2004.'3¢ Ahnlich wie die Zu-
stVO beruht auch die BewVO auf zwei Regelungstechniken: Sie effektuiert
zum einen die iiberkommenen Rechtshilfewege. Die Ubermittlungswege
werden durch die Zulassung des direkten Verkehrs zwischen den beteiligten
Gerichten vereinfacht, die Kommunikation zwischen den Gerichten wird auf
der Basis von Standardformularen und unter Mithilfe von Zentralstellen ab-
gewickelt. Der ordre public-Vorbehalt wurde bei der aktiven Rechtshilfe ab-
geschafft, die Beweisaufnahme selbst fiihrt das ersuchte Gericht jedoch wei-
terhin nach seinem Prozessrecht durch.!?’

Daneben erlaubt jedoch Art. 17 BewVO die unmittelbare Beweisaufnahme
durch das Prozessgericht nach seinem Prozessrecht in einem anderen EU-
Mitgliedstaat. Damit gilt auch im grenziiberschreitenden Bereich ein einheit-
liches Prozessrecht fiir die Beweisaufnahme. Allerdings ist die Beweisauf-

131 Ausfiihrliche Kritik bei Hess, Europiiisches Zivilprozessrecht, § 8 1.

132 Hau, GPRZ 2005, S. 143, 145; KOM (2005) 305 endg. vom 11.7.2005.

133 Anders als die zuvor angenommenen Rechtsakte zum europiischen Zivilprozessrecht, die
bereits ausgearbeitete, volkerrechtliche Ubereinkommen in das EG-Sekundirrecht iiberfiihr-
ten, ist die BewVO der erste Rechtsakt, der von Beginn an unter der neuen Kompetenznorm
des Art. 65 EG erarbeitet wurde. Die Verordnung geht auf einen Vorschlag der deutschen Bun-
desregierung zuriick, MULLER, Grenziiberschreitende Beweisaufnahme (2004), S. 5 fF.

134 Zur Entstehungsgeschichte HEss/MULLER, ZZPInt. 2001, S. 149, 151 ff.

135 ABL. EG L 174 v. 27.6.2001, S. 1 ff.

136 Dendron GmbH and others v. The Regent of the University of California and Another [2004]
I. L. Pr. 35 (Laddie J.); d. h. am ersten Tag, an dem die BewVO anwendbar war.

137 Vgl. Art. 10 BewVO, dazu Dendron GmbH et others v. Regents of the University of California
et others [2004] I. L. Pr. 35, para 35 f. Dabei ist dem Ersuchen nach einer bestimmten Form
der Erledigung in weitest moglicher Weise (d. h. im Rahmen des Prozessrechts des ersuchten
Gerichts) Rechnung zu tragen, HUBER, in: Gebauer/Wiedmann (Hrsg.), Zivilrecht unter euro-
piaischem Einfluss, Kap. 29, Rdn. 127 ff.
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nahme bei den Zentralbehorden im ersuchten Staat anzumelden, die zustin-
digen Behorden haben ein Anwesenheitsrecht und die Beweisaufnahme
erfolgt auf freiwilliger Basis — iiber die Freiwilligkeit der Mitwirkung ist die
Auskunftsperson aufzukldren. Konzeptionell geht die Beweisverordnung ei-
nen groflen Schritt voran.!*® Regelungsliicken bestehen freilich im Hinblick
auf die Anwendung moderner Kommunikationstechnologien (insbesondere
Videokonferenzen), die in der Praxis zunehmende Bedeutung erlangen. '3’

c¢) Justizielles Netz in Zivil- und Handelssachen

Das justizielle Netz in Zivil- und Handelssachen fordert die grenziiberschrei-
tende Kooperation durch praktische Hilfestellungen.'#? Es verfolgt zwei Ziel-
setzungen: Zum einen wird eine «web site» nebst Datenbank im Internet aufge-
baut, die die Gemeinschaftsbiirger iiber die Rechtsakte der Gemeinschaft und
die Rechtslage in den Mitgliedstaaten moglichst umfassend informiert. Diese
Datenbank ist als sog. «Européischer Justizieller Atlas» online zugiinglich —er
enthilt ausfiihrliche Informationen iiber die Justizsysteme der Mitgliedstaa-
ten.'* Zum anderen werden «regelmiBige Kontakte» zwischen Angehorigen
der Justiz aus den Mitgliedstaaten von zentralen Kontaktstellen organisiert.
Dort werden Probleme gemeinsam erdrtert und Informationen ausgetauscht,
zugleich wird ein Klima wechselseitigen Vertrauens zwischen den verantwort-
lichen Richtern und Beamten geschaffen. Bei Abwicklungsschwierigkeiten
sollen die Kontaktstellen unmittelbar helfen.!*? Schlieflich werden im Rahmen
des Justiziellen Netzes Fortbildungsveranstaltungen (zu den Rechtsakten des
Européischen Justizraums) durchgefiihrt. Der Einsatz justizieller Netze hat
sich, trotz Umsetzungsschwierigkeiten in Einzelfillen'*? sehr bewihrt.

138 Huser, in: Gebauer/Wiedmann (Hrsg.), Zivilrecht unter europidischem Einfluss, Kap. 29,
Rdn. 203 ff.

139 Ausfiihrlich Hess, Europiisches Zivilprozessrecht, § 8 II; aktuelles Beispiel: Polanski v.
Condé Nast Publications Ltd., [2005] 1 All. ER 945 (H. L.): Zulassung einer Parteiverneh-
mung (witness) durch eine Videokonferenz nach CPR 32.2 in einer Verleumdungsklage. Der
franzosische Kldger und Regisseur R. PoLanskl konnte nicht nach London kommen, weil er
befiirchten muss, von dort aufgrund eines internationalen Haftbefehls in die USA ausgeliefert
zu werden,.

140 Die Errichtung des justiziellen Netzes findet sich in Nr. 29 der Schlussfolgerungen des Vor-
sitzenden des Rats von Tampere.

141 Zugiénglich unter http:/leuropa.eu.int/commijustice_homelejn/index _en.htm. Die dort enthal-
tenen Informationen ermoglichen detaillierte Einblicke in die Strukturen der nationalen Pro-
zessordnungen. Sie enthalten zugleich einen beachtlichen, wissenschaftlichen Erkenntnis-
schritt.

142 Vgl. dazu die Einrichtung eines besonderen Arbeitsstabs zur Beilegung internationaler Kon-
flikte in Kindschaftssachen beim BMIJ, der Regelungsdefizite des HKU auffangen soll.

143 Dies gilt insbesondere fiir 16 «Zentralstellen» in den deutschen Bundeslindern mit z. T. hiu-
figer personeller Fluktuation.
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2. Koordinierung grenziiberschreitender Prozesse
a) Die VO 44/01/EG («Briissel I»)

Die VO 44/01/EG koordiniert in Fortschreibung des EuGVU die Prozessfiih-
rung im Europiischen Justizraum durch ein geschlossenes Zustindigkeitssys-
tem sowie durch Regelungen zur Rechtshingigkeit und zur Urteilsanerken-
nung. Es fehlen Raum und Zeit, um das System ausfiihrlich darzustellen.
Bewahrt hat sich insbesondere das Zustdndigkeitssystem, das die allgemeine
Zustiandigkeit an den Beklagtensitz kniipft (Art. 2).'* Daneben enthalten die
Art. 5und 6 besondere Gerichtsstiande, die auf den Gedanken der Sachnihe und
der Prozessokonomie beruhen. Die iiberkommenen, exorbitanten Gerichts-
stinde der nationalen Prozessrechte (etwa aufgrund der Staatsangehorigkeit
des Kldgers, der Belegenheit von Vermdogen im Gerichtsstaat) sind hingegen
zwischen den Mitgliedstaaten ausgeschlossen (Art. 3 II). Es werden bestimmte
Personengruppen privilegiert, Verbraucher, Versicherungsnehmer und Arbeit-
nehmer.'® Die Interessen des internationalen Handelsverkehrs wahrt das
Ubereinkommen durch eine weitreichende Zulassung von Gerichtsstandsver-
einbarungen (Art. 23 VO).' Die neue Rechtsprechung des EuGH legt die Zu-
standigkeitsvorschriften auch in Bezug auf Drittstaaten extensiv aus.'4’

144 Der EuGH interpretiert Art.2 1 EuGVU/EuGVO als wesentliche Garantie des Beklagten-
schutzes mit der Folge, dass die besonderen Gerichtsstinde der Art. 5 f. EuGVU/EuGVO eng
auszulegen sind, EuGH Rs. 220/80, Maurice André u. a. ./. Kommission und Rat der Europi-
ischen Gemeinschaft, Slg. 1984 1-165, Rdn. 15; Rs. C-26/91, Handte ./. Soc. Traitments
mécano-chimiques des surfaces (TMCS), Slg. 1992 1-3967, Rdn. 14; Rs. 295/95, Jackie Farell
./. James Long, Slg. 1997 [-1683, Rdn. 19; Rs. C-412/98, Group Josi Reinsurance ./. Univer-
sal General Insurance, Slg. 2000 1-5925, Rdn. 35, dazu PonTier/Burc, EU-Principles (2004),
S.55ff.

145 PontiER/BURG, EU Principles (2004), S. 117 ff., leiten aus der Rechtsprechung des EuGH ein
allgemeines «principle of the protection of the weaker party» ab. Dagegen kritisiert WELLER,
Ordre-public-Kontrolle internationaler Gerichtsstandsvereinbarungen im autonomen Zustén-
digkeitsrecht (2005), S. 67 1., das Fehlen eines kohirenten Regelungsplans (fiir das deutsche
Recht — die Situation auf Gemeinschaftsebene ist nicht grundsitzlich anders).

146 Der Judikatur des EuGH liegt die sichtbare Tendenz zugrunde, die Wirksamkeit von Gerichts-
standsvereinbarungen zu férdern. Dies wiederum begiinstigt eine weite, autonome Interpre-
tation von Art. 17 EuGVU/23 EuGVO, bei der der EuGH allerdings auch das Erfordernis
einer tatséchlichen Willenseinigung besonders betont, EuGH, Rs. C-387/98, Coreck Mari-
time GmbH ./. Handelsveem BV u. a., Slg. 2000 [-9337 Rdn. 13; Rs. C-106/95, MSG Main-
schiffahrtsgenossenschaft eG ./. Les Gravieres Rhénanes SARL, Slg. 1997 1-911, Rdn. 15;
Rs. C-221/84, Berghoefer ./. ASA, Slg. 1985, 2699 Rdn. 13., ebenso BGH, IPRax 2005,
S. 338 (zust. Hau, S.301).

147 EuGH, Rs. C-159/02, Turner ./. Grovit, [PRax 2004, S. 243, Rdn. 72, damit haben sich die
Diskussionen der deutschen Literatur um die sog. «Drittstaatensachverhalte» weitestgehend
erledigt, dazu GEBAUER, in: ders./Wiedmann (Hrsg.), Zivilrecht unter européischem Einfluss,
Rdn. 10.
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Die starren Rechtshidngigkeitsregeln (Art. 27-30 EuGVO) haben hingegen
im Verhiltnis zwischen den Mitgliedstaaten, die den Prozessfamilien des
Common und des Civil Law angehoren, zu Verwerfungen gefiihrt.'*® Der
EuGH lisst die flexiblen Instrumente des englischen Prozessrechts (antisuit
injunction, forum non conveniens) im Europdischen Justizraum nicht zu. Er
betont vielmehr die Notwendigkeit einer strikten Befolgung der Prioritits-
regel des Art.21 EuGVU/27 EuGVO.'"* Diese schaffen wiederum wech-
selseitiges Vertrauen in die (Gleichwertigkeit der) Justizsysteme der Mit-
gliedstaaten, die eine einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts
voraussetzen.'5° Dennoch bleibt abzuwarten, ob der EuGH seine starre Hal-
tung zur «first in time»-Regel auf Dauer beibehalten wird.!>! Zum einen er-
offnet die wechselseitige Vernetzung der Gerichte der Mitgliedstaaten unter-
einander durchaus Spielriume fir flexible Losungen, die nunmehr von
Art. 15 der VO 2201/03/EG aufgegriffen werden.'>? Zum anderen setzt Art. 6
EMRK der wortwortlichen Befolgung der Art. 27 ff. EuGVO entgegen der
Rechtsprechung des EuGH dort Grenzen, wo eine massive Verletzung prozes-
sualer Menschenrechte droht.!5? Allerdings diirfen die Gerichte der Mitglied-
staaten in einer solchen Konstellation nicht einfach den Text der Konvention
unbeachtet lassen, sondern miissen unter den Voraussetzungen der «Foto
Frost»-Entscheidung!>* des EuGH den Gerichtshof anrufen. '

b) Urteilsfreiziigigkeit in Ehe- und Kindschaftssachen

Wiihrend die EuGVO die prozessualen Rahmenbedingungen fiir wirtschaftli-
che Transaktionen im Binnenmarkt schafft, geht das Regelungsziel der Ge-

148 Vgl. dazu ausfiihrlich das Referat von BrigGs, Zum Einfluss neuerer Entscheidungen des
EuGH auf das englische Verfahrensrecht.

149 Zum «Principle of Legal Certainty» vgl. PonTiER/BURG, EU-Principles (2004). S. 69, 83 ff.
(zur Respektierung des Wortlauts des Briisseler Ubereinkommens).

150 Kritisch FreITAG, JbJZRWiss. 2004, S. 399, 416 ff.

151 EuGH, Rs. C-116/02, Erich Gasser GmbH ./. MISAT Sarl., IPRax 2004, S.243 (GROTHE,
S.205; ScHiLLING, S.294); kritisch Anprews, GPR 2005, S.8, 12 ff.; FENTIMAN, in: Nuyts/
Watté (Hrsg.), International Civil Litigation in Euope and Third States (2005). S. 83, 84 ff.

152 Dazu unten Text bei Fn. 172 ff.

153 Eine Verletzung von Art. 6 EMRK lag im Fall Gasser ./. Misat nicht vor, EuGH. Rs C-116/02,
Slg. 2003-1-14 693, Rdn.41 ff.; dazu etwa Freirac, JbJZRWiss 2004, S.399, 415 ff.;
McGuIrg, ZfRV 2005, S. 82, 93 f.

154 EuGH, Rs. 314/85, Foto-Frost, Slg. 1987, S.4199, Rdn. 11 ff.

155 Ausfiihrlich Hess, FS Jayme (2004), S. 339, 355 ff.; dagegen befiirwortet KouLer, ZSR 2005
II, eine Vorlage nach Art. 234, 307 EG. Zwar wiirde diese Formulierung des Vorabentschei-
dungsersuchens die Sperre des Art. 68 EG formal iiberwinden — dennoch betrife das Ersuchen
in der Sache die Wirksamkeit der VO 805/04/EG — mithin einen Rechtsakt des V. Kapitels
des EG-Vertrages, fiir den Art. 68 EG malgeblich ist.
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meinschaftsrechtsakte im internationalen Ehe- und Kindschaftsrecht weiter.
Diese Rechtsakte stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Personen-
freiziigigkeit nach Art. 18 EG. Danach haben die Unionsbiirger das Recht,
sich ohne Beschrinkung in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft niederzu-
lassen oder aufzuhalten.’>® Volle Freiziigigkeit von Personen im Europii-
schen Justizraum ist nicht gewihrleistet, wenn Statusverhiltnisse im Bereich
des Ehe- und Kindschaftsrechts nicht rasch und effektiv geklirt und gemein-
schaftsweit einheitlich anerkannt und vollstreckt werden kénnen. !

aa) Die Verordnung Briissel II (VO 1347/200/EG)

Die VO 1347/2000/EG (EheGVO) stellt seit dem 1.5.2001 fiir die bisher vom
EuGVU ausgenommenen Scheidungsurteile (vgl. Art. 1 11 Nr. 1) die Freizii-
gigkeit im Europiischen Justizraum her.!®® Nach dem Modell des EuGVU
koordiniert die EheGVO grenziiberschreitende Scheidungsprozesse durch
einheitliche Zustindigkeits-, Rechtshingigkeits- und Anerkennungsvor-
schriften. Die Vereinheitlichung der Verfahrenskonkurrenzen bei Scheidungs-
prozessen ist zu begriillen: Die Gerichte entschieden bisher aufgrund exorbi-
tanter Zustindigkeiten der nationalen Prozessordnungen (vgl. beispielsweise
§ 606a ZPO'*?) mit der Folge konkurrierender Parallelverfahren in verschie-
denen Mitgliedstaaten; zugleich drohten hinkende Statusverhiltnisse in den
EU-Mitgliedstaaten.

Bei der Entscheidungszustindigkeit begiinstigen zahlreiche Gerichts-
stinde das forum shopping des scheidungswilligen Ehegatten: Art.2 Ehe-
GVO listet insgesamt sieben Gerichtsstinde auf, die an den gewdéhnlichen
Aufenthalt, teilweise (gemeinschaftsrechtlich bedenklich) weiterhin an die
Staatsangehorigkeit ankniipfen.'®® Einen wesentlichen Fortschritt bringt die

156 Zur Bedeutung der Freiziigigkeit (Art. 18 EG) fiir die Vereinheitlichung des Ehe- und Kind-
schaftsrechts vgl. Hess, JZ 2005, S. 540, 544 ff., oben Text bei Fn. 3 fT.

157 Die Rechtsetzungsaktivitidten des Gemeinschaftsgesetzgebers waren zudem durch massive
Konflikte in den 1990er-Jahren veranlasst. Spektakulire Kindesentfiihrungen im Zusammen-
hang mit Ehescheidungen (legal kidnapping) schufen erhebliche Unruhe und wurden sogar
Gegenstand von Regierungskonsultationen, vgl. oben Fn. 9. Schon unter dem Maastrichter
Vertrag war eine Konvention zur Urteilsanerkennung in Ehescheidungssachen erarbeitet wor-
den, ihr Text wurde nahezu unverindert als Verordnung Briissel I1 (VO 1347/00/EG) erlassen.

158 So ausdriicklich Erwédgungsgrund Nr. 7 der VO 1347/00/EG.

159 Zudem war die Zustindigkeitsbegriindung iiber die Staatsangehdorigkeit der Ehegatten (wie
beispielsweise in § 606a ZPO) mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 12 EG nicht (mehr)
vereinbar, Hau, FamRZ 2000, S. 1333, 1335; anders G. WAGNER, IPRax 2000, S. 512, 518 ff.
Zur Zustindigkeitsbegriindung in Statussachen vgl. Kerameus/Koussouls, in: Europaparla-
ment, Generaldirektion Wissenschaft, Arbeitsdokument Juri 103 DE (10/1999), S. 115,117 f.

160 Dazu HenricH, Internationales Familienrecht (3. Aufl. 2005), Rdn. 2-10. Berechtigte Kritik
bei Hau, FamRZ 2000, S. 1333, 1335 ff., das OLG Miinchen hat die Vereinbarkeit mit Art. 12
EG dem EuGH nach Art. 234 EG zur Entscheidung vorgelegt, FamRZ 2003, S. 546.
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Rechtshingigkeitsregelung des Art. 11 EheGVO: Danach entscheidet das zu-
erst angerufene Gericht den gesamten Rechtsstreit (Prioritét)!®!, maBgeblich
ist der Zeitpunkt der Rechtshingigkeit, den Art. 11 IV EheGVO nunmehr au-
tonom bestimmt.'%? Spiter erhobene Verfahren konnen beim Erstgericht (in
der Form des Gegenantrags bzw. der Widerklage) vollumfinglich fortgefiihrt
werden, vgl. Art. 5, 11 III 2 EheGVO.'%3

Scheidungsurteile aus den EG-Mitgliedstaaten werden seit dem 1.5.2001
ohne Delibationsverfahren (frither: Art. 7 § 1 FamRAndG 1961)!¢* anerkannt
(Art. 14 1 EheGVO, 22 1 EheGVO II)!65, Zur Anerkennung kommt es im Re-
gelfall bei der Anderung von Eintrigen in den Personenstandsbiichern
(Art. 14 I EheGVO, 22 I EheGVO II) oder inzident, etwa bei einer Klage auf
Scheidungsunterhalt (Art. 14 IV EheGVO, 22 IV EheGVO II). Eine Klage
auf Feststellung der (fehlenden) Anerkennungsfihigkeit ist zuldssig (Art. 14
IIT EheGVO, 22 III EheGVO II). Standardisierte Begleitformulare erleichtern
die Anerkennung: Die Behorden/Gerichte im Urteilsstaat stellen eine Be-
scheinigung iiber Art und Gegenstand der anzuerkennenden Entscheidung
(Ehescheidung, Trennung von Tisch und Bett, Ehenichtigkeit) aus (Art. 33
i. V.m. Anhang IV EheGVO, Art. 37-39 EheGVO II). Die Bescheinigung ist
in allen Amtssprachen der Gemeinschaft identisch abgefasst, ihr Inhalt wird
(iiberwiegend) durch schlichtes Ankreuzen vervollstindigt. Anhand des ein-
heitlichen Formulars kénnen die Standesbeamten im Zweitstaat auch ohne
Sprachkenntnisse erkennen, um welchen Typ von Entscheidungen es geht. %0
Das standardisierte Anerkennungsverfahren bewirkt erhebliche Zeit- und
Kostenersparnisse fiir die Ehegatten und entlastet Standesd@mter und Gerichte.

Schon kurz nach dem Erlass der VO 1347/00/EG erwies es sich, dass die
Verordnung Kernprobleme des europiischen Familienrechts nicht regelt, ins-
besondere der Schutz von Kindern, die aus gemischtnationalen Ehen bzw.

161 Das europiische Prozessrecht enthilt einen erweiterten Streitgegenstandsbegriff, der Schei-
dungs- und Ehenichtigkeitsverfahren gleichstellt, vgl. Art. 19 I EheVO II.

162 Dazu Gruser, FamRZ 2000, S. 1129 ff., die neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs zur
Rechtshingigkeit nach Art. 21 ff. EuGVU lisst sich auf die Auslegung von Art. 11 EheVO
tibertragen.

163 Ebenso Art. 19 VO 2201/03/EG, dazu HenricH, Internationales Scheidungsrecht, Rdn. 15 ff.

164 AuBerhalb des Anwendungsbereichs der EheGVO hilt der Gesetzgeber hingegen am Deliba-
tionsverfahren nach Art. 7 FamRAndG fest, vgl. § 33 AVAG (2001).

165 Erfasst werden nur Urteile, die dem Scheidungsbegehren stattgeben, HeLms, FamRZ 2001,
S.257, 261 ff.; WacnNER, IPRax 2001, S.73, 78 ff.; KonLer, NJW 2001, S. 10, 14, konstatiert
mit Recht, dass die scheidungsfordernde Tendenz im europdischen Zivilprozessrecht in auf-
fallendem Kontrast zur eheerhaltenden Tendenz der materiellen Scheidungsrechte steht.

166 Dementsprechend stellt Art. 34 II EheGVO die Ubersetzung der vorzulegenden Urkunden in
das Ermessen des Zweitgerichts. Eine solche Anforderung kommt insbesondere bei Anerken-
nungshindernissen in Betracht (Art. 15, 17, 18 EheGVO).
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Partnerschaften stammten, nur unzureichend gewiihrleistet ist.'” Aus diesem
Grund hat der Gemeinschaftsgesetzgeber die Briissel 1I-Verordnung durch
die Verordnung Nr. 2201/2003 vom 27.11.2003 (EheGVO II/Briissel I1a-VO)
ersetzt.!8

bb) Die Verordnung Briissel Ila (VO 2201/2003/EG)

Die am 1.3.2005 in Kraft getretene Verordnung enthilt eine umfassende Re-
gelung fiir Sorgerechts- und Umgangsverfahren, ohne dass der von Art. 3 |
EheVO geforderte Zusammenhang mit einem Scheidungsverfahren vorliegen
muss. Soweit es um die Koordinierung von Scheidungsprozessen geht, iiber-
nimmt die VO 2201/03/EG die Regelungen der VO 1347/00/EG fast unverin-
dert (mit einigen rudimentiren Klarstellungen).'®® Die internationale Zustin-
digkeit bei Sorgerechtsstreitigkeiten richtet sich nach dem gewdohnlichen
Aufenthalt des Kindes zum Zeitpunkt der Antragsstellung (Art. 8 I). Diese
Losung wird mit materiellrechtlichen Erwiédgungen begriindet, namlich der
Notwendigkeit, die Sorgerechtsentscheidung nach dem Kindeswohl zu tref-
fen.!” Die Grundankniipfung durchbrechen freilich die folgenden Art. 9—12:
Zum einen kommt es nicht auf den gewohnlichen, sondern den friiheren Auf-
enthalt an, wenn ein Elternteil das Kind von seinem bisherigen Aufenthaltsort
entfiihrt hat (legal kidnapping, Art. 10 VO'"). Art. 12 erlaubt einen Transfer
des Rechtsstreits an das Gericht, das iiber die Ehescheidung befindet. Zudem
konnen die Eltern eine Zustindigkeitsvereinbarung treffen (sofern diese mit
dem Kindeswohl im Einklang steht). Damit will der europiische Gesetzgeber
einvernehmliche Regelungen zwischen den Eltern férdern.!”? Art. 15 1 lit. b),
V VO erlaubt eine grenziiberschreitende Verweisung der Sorgesache an das
Gericht eines anderen Mitgliedstaates, sofern dieses bereit ist, das Verfahren
fortzufiihren. Damit zeigt sich ein wichtiges, weiteres Regelungsprinzip der
VO 2201/01/EG: Der Gemeinschaftsgesetzgeber setzt in Kindschaftssachen
auf die positive Kooperation zwischen den Gerichten und Behérden der Mit-

167 CorsTerR-WALTIEN, FamRZ 2005, S. 241 fT.

168 Dabei sind nach Art. 72 VO 2201/2203 EG anhiingige Verfahren nach der VO 1347/00/EG
fortzufiihren.

169 Vgl. Art. 3-5 VO 2201/03/EG, dazu CoesTER-WALTIEN, Jura 2004, S.839, 840; GRUBER,
IPRax 2005, S. 293, 294 ff.

170 Insofern handelt es sich um einen Gerichtsstand der Sachniihe, dazu SoLomoN, FamRZ 2004,
S. 1409, 1411; Coester-WALTIEN, FamRZ 2005, S.241, 242 ff. betont zu Recht, dass die
materiellrechtliche Ankniipfung eine deutliche Abkehr von der ermessensfreien Zustindig-
keitsbegriindung im (kontinentalen) IZVR beinhaltet.

171 Andernfalls wiirde die Ankniipfung an den gewohnlichen Aufenthalt, die unabhingig vom
Willen des Kindes eintritt, denjenigen Elternteil pramiert, der das Kind entfiihrt.

172 Die Regelung ist fiir Sorgesachen innovativ, sie greift die Rechtsfigur des Forum non Conve-
niens fiir Sorgerechtssachen auf, CoesTER-WALTIEN, Jura 2004, S. 839, 841.
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gliedstaaten. Die grenziiberschreitende Kooperation soll das Europiische
Justizielle Netz in Zivilsachen, insbesondere dessen Zentralstellen unterstiit-
zen (vgl. Erwidgungsgrund Nr. 25).'7? Die Kontaktpersonen der Zentralstellen
sollen dabei die Kommunikation zwischen den beteiligten Gerichten und
Behorden erleichtern bzw. unterstiitzen.'’* Die VO 2201/03/EG belegt die
wachsende «Vernetzung» der Justizbehdrden der EU-Mitgliedstaaten unter-
einander.!”3

Auch bei der Anerkennung und Vollstreckung von Umgangsrechtsent-
scheidungen und Entscheidungen iiber die Herausgabe des Kindes geht die
Verordnung 2201/03/EG neue Wege. Hier wird — im Anschluss an einen Vor-
schlag der franzdsischen Ratspridsidentschaft aus dem Jahre 2000 — der
Grundsatz der wechselseitigen Anerkennung umgesetzt (vgl. Art. 40—45 VO
2201/03/EG). Bei der Vollstreckung dieser Entscheidungen entféllt das Exe-
quaturverfahren. An seine Stelle tritt ein vom Erstgericht ausgefertigtes, stan-
dardisiertes Formular (vgl. Anhang II und III zur Verordnung, Art. 41 I, 42
I1'VO 2201/03/EG). Es bescheinigt die Vollstreckbarkeit der Entscheidung.!’®
Diese Regelung ist jedoch problematisch: Denn Art. 41 und 42 der Verord-
nung beziehen Versdaumnisentscheidungen in die automatische Anerkennung
ein, d. h. Fille, in denen eine Partei, der rechtliches Gehor zu gewihren war,
vor dem Erstgericht nicht erschienen ist.!”” Vor der Ausfertigung des Vollstre-
ckungszeugnisses nach Art. 41 I und 42 I VO 2201/03/EG muss das erken-
nende Gericht priifen, ob die sdumige Partei ordnungsgemél geladen wurde.
Die Zustellung der Ladung richtet sich nach der Europidischen Zustellungs-
verordnung (1348/00/EG) sowie nach den autonomen Zustellungsvorschrif-
ten des Staates, in dem die zu ladende Partei ihren Aufenthalt hat. Da der Eu-
ropédische Gesetzgeber, anders als in den Art. 12 ff. der Verordnung 805/04/
EG, die Zustellungsvorschriften der Mitgliedstaaten nicht vereinheitlicht hat,
miissen die Gerichte potentiell nach 25 unterschiedlichen ausléndischen Zu-
stellungsrechten priifen, ob die Zustellung ordnungsgemif} und effektiv er-
folgte. Diese Priifung wird die Praxis (dies zeigt die Erfahrung zu Art. 27 Nr. 2
EuGVU) iiberfordern. Diese Ausgangssituation hat den Europiischen Gesetz-
geber veranlasst, fiir den Europidischen Vollstreckungstitel fiir unbestrittene

173 Praktische Informationen enthilt ein von der EG-Kommission erarbeiteter Leitfaden.

174 Der Gemeinschaftsgesetzgeber setzt auf direkte Kontakte zwischen den beteiligten Gerichten
(telefonisch, E-Mail); Gruser, [PRax 2005, S. 293, 297 f.

175 Ahnlich CoEsTER-WALTIEN, FAmRZ 2005, S. 241, 245.

176 Diese kann sogar fiir vorldufig vollstreckbar erklirt werden, wenn entsprechende Entschei-
dungen im Inland noch nicht fiir vorldufig vollstreckbar erklirt werden kénnen (so ausdriick-
lich Art. 41 1, 42 [ jeweils zweiter Unterabsatz VO 2201/03/EG) und allen Beteiligten recht-
liches Gehor gewihrt wurde.

177 Immerhin soll Art. 11 II EheGVO II sicherstellen, dass eine Anhdrung des Kindes (vgl. Art. 6,
8 EMRK) erfolgt, dazu CoesTER-WALTIEN, FamRZ 2005, S. 241, 247.
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Forderungen die materiellen Zustellungsvorschriften zu vereinheitlichen.!”
Der Verzicht auf eine entsprechende MaBnahme im Anwendungsbereich der
Verordnung 2201/03/EG ist nicht nur systematisch unbefriedigend. Es drohen
auch schwere Gehorsverletzungen: Sollte das Prozessgericht zu Unrecht von
der Wirksamkeit der Zustellung (nach ausldndischem Verfahrensrecht) ausge-
hen, so kann die Bescheinigung nicht mehr angefochten werden. Denn Art. 43
I VO 2201/03/EG schlieBt einen Rechtsbehelf gegen die Erteilung der Be-
scheinung aus. Dies hat zur Folge, dass sich ein Elternteil gegen eine entspre-
chende Malnahme (Herausgabe des Kindes) (zumindest vorldufig) nicht
mehr wehren kann. Hier setzt der europiische Gesetzgeber zu einseitig auf Ef-
fizienz und wahrt die Beteiligtenrechte nicht hinreichend.'”?

3. Sektorielle Prozessrechtsvereinheitlichung

Die vorgingigen Rechtsakte haben bereits gezeigt, dass die Gemeinschaft zu-
nehmend prozessuale Sachnormen erlisst, die iiber die iiberkommenen Re-
gelungsbereiche des Internationalen Zivilprozessrechts hinausgehen. Das
Europiiische Prozessrecht greift zunehmend in die Prozessordnungen der
Mitgliedstaaten ein. Die Rechtsakte der 2. Generation werfen freilich auch
neuartige Abstimmungsprobleme auf.'8!

a) Europiisches Mahnverfahren

Das europiische Mahnverfahren soll als «Massenverfahren» eine standardi-
sierte Forderungsdurchsetzung («mass recovery of untackled claims») im Eu-
ropdischen Justizraum ermdglichen.'®! Nach dem urspriinglichen Vorschlag
der Kommission'¥? sollte der Gliaubiger Zahlungsanspriiche beim zustindi-
gen Gericht!®3 formularmifig geltend machen (Art. 3 VO-E KOM). Das Ge-
richt sollte ohne Schliissigkeitspriifung einen standardisierten Mahnbescheid
erlassen (vgl. Art. 4 und 6 VO-E KOM). Der Anspruchsgegner sollte inner-
halb von drei Wochen formularméBig widersprechen (Art. 7 VO-E KOM)

178 Vgl. dazu oben Text bei Fn. 77 ff.

179 Ebenso Scumipt, Europiisches Zivilprozessrecht, Rdn. 285 f.; Bedenken duBlert auch Coks-
TER-WALTIEN, FamRZ 2005, S. 241, 247 f. «brisanteste Regelung der Verordnung».

180 Dazu bereits Hess, Strukturfragen der europiischen Prozessrechtsangleichung, dargestellt am
Beispiel des Europiischen Mahn- und Inkassoverfahrens, FS Geimer (2002), S. 339, 349 ff.

181 Dazu Susecki, Europiisches Mahnverfahren nach dem Verordnungsvorschlag der Europii-
schen Union, EuZW 2005, S. 45 f.; Correa DEL Casso, La proposition de Réglement institu-
ant une procédure européenne d’injonction de payer, RIDC 2005, S. 143 ff.

182 Vorschlag der Kommission vom 25.5.2004, KOM (2004) 173 endg.

183 Die Zustindigkeit bestimmt die VO 44/01/EG, vgl. Erwidgungsgrund Nr. 16, nach Art. 16 VO-
E KOM konnen die Mitgliedstaaten die ortlich und sachlich zustindigen Gerichte bestimmen.
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konnen.!®* Andernfalls war ein Europiischer Zahlungsbefehl (Art. 9 VO-E
KOM) zu erlassen, gegen den der Schuldner in einer weiteren 3-Wochen-Frist
erneut Widerspruch (opposition) in standardisierter Form einlegen konnte
(Art. 11 VO-E KOM, Formular, Anhang III). Der Europiische Zahlungsbe-
fehl sollte sofort und ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar sein (Art. 10 VO-
E KOM). Sollte der Antragsgegner Widerspruch einlegen, war das Verfahren
als normaler Zivilprozess vor dem nach der VO 44/01/EG zustindigen Ge-
richt fortzufiihren (Art. 8 VO-E KOM).!85

Der Kommissionsvorschlag ist im weiteren Gesetzgebungsverfahren nach-
haltig verindert worden. Die neueste Fassung datiert vom 29.7.2005, sie wird
derzeit im Rat beraten. 86 Die zwischenzeitlichen Anderungen sollen die unter-
schiedlich strukturierten Mahnverfahren der Mitgliedstaaten besser miteinan-
der verklammern.'®” Zugleich wurde der umfassende Regelungsansatz deutlich
zuriickgenommen. Dies zeigt sich vor allem bei der neu formulierten Regelung
zum Anwendungsbereich (Artikel X MahnVO-E). Danach soll die Verordnung
nur grenziiberschreitende Mahnverfahren erfassen. Nach der aktuellen Ent-
wurfsfassung wird der Mahnbescheid formularmiBig beantragt. In den EU-
Mitgliedstaaten, die ein Urkundsmahnverfahren vorsehen, muss der Glaubiger
zudem die Dokumente vorlegen, die den Anspruch rechtfertigen (Art. 3 Ila
MahnVO-E i. V.m. Annex Y).!%® Sodann erlésst das Mahngericht (nach jeweils
unterschiedlicher Priifung)!®® den formularmiBigen Mahnbescheid. Er wird
dem Schuldner unter Wahrung von Mindestvorschriften, die sich an den
Art. 12—19 EuVTVO orientieren, zugestellt (Art. 9-1-9-3 MahnVO-E).'*° Ge-

184 Das Formular findet sich bereits auf der Riickseite des Mahnbescheids, der Widerspruch muss
nicht begriindet werden (Art. 7 II 2 VO-E KOM).

185 Die Uberleitung richtet sich nach den autonomen Prozessrechten der Mitgliedstaaten.
Berechtigte Kritik am urspriinglichen Kommissionsvorschlag formuliert Kopek. FS Rechber-
ger (2005) — im Erscheinen.

186 JUSTCIV 149, 11520/05 — das vorlidufige Dokument muss noch redaktionell tiberarbeitet
werden. Der Entwurf wird im Folgenden als MahnVO-E zitiert.

187 Die Orientierung am Model des deutschen Mahnverfahrens wurde aufgegeben. stattdessen
ein einstufiges Modell (mit einmaligem Widerspruchsrecht des Schuldners) iibernommen.

188 Damit wird in der Sache auf die Schaffung eines europaweiten, einheitlichen Mahnverfahrens
verzichtet.

189 In den Mitgliedstaaten, welche eine Schliissigkeitspriifung vorsehen (etwa Osterreich), wird
diese durchgefiihrt. In anderen (etwa rankreich) wird danach sogar ein Urkundsmahnverfah-
ren durchgefiihrt, wiihrend Deutschland auf jede Schliissigkeitspriifung verzichtet. vgl. Art. 4
MahnVO-E.

190 Ahnlich wie Art. 12—-15 EuVTVO regeln die Art.9-1ff. MahnVO-E nicht die Zustellung
abschlielend. Diese erfolgt vielmehr nach dem Prozessrecht des Staates, in dem die Zustellung
bewirkt wird. Dies stellt der Wortlaut der Vorschrift ausdriicklich klar. Die Art. 9-1 ff. MahnVO-
E enthalten also nur Mindestvorschriften, deren Einhaltung vor dem Erlas des Vollstreckungs-
bescheids nachzupriifen ist. Dies erfolgt nach Mallgabe der im Anhang des MahnVO-E vorge-
sehenen Formulare, die die nationalen Zustellungsorgane verwenden miissen.
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gen den Mahnbescheid kann sich der Schuldner innerhalb von 30 Tagen formu-
larmiéfBig wehren mit der Folge, dass das Verfahren vor dem zusténdigen Zivil-
gericht fortgefiihrt wird (Art. 12 MahnVO-E). Andernfalls erldsst das
Vollstreckungsgericht ohne weiteren Antrag des Gliaubigers den Vollstre-
ckungsbescheid —es muss sich freilich anhand der Zustellungszeugnisse verge-
wissern, dass der Mahnbescheid dem Schuldner unter Beachtung der prozessu-
alen Mindestnormen der Art. 9-1 ff. MahnVO-E zugestellt wurde.

Bei der Vollstreckung iibernimmt der Entwurf das Konzept der reconnais-
sance mutuelle. Das Exequaturverfahren wird abgeschafft, der Glaubiger
kann im Vollstreckungsstaat unmittelbar die zustindigen Vollstreckungsor-
gane beauftragen (Art. 12-2 MahnVO-E). Eine Sicherheitslistung wird ausge-
schlossen (Art. 12-2 III MahnVO-E); die Vollstreckung darf nur verweigert
werden, wenn der Vollstreckungsbescheid mit einer friiheren Entscheidung
im Vollstreckungsstaat unvereinbar ist oder der Schuldner zwischenzeitlich
bezahlt hat. Eine inhaltliche Nachpriifung des Vollstreckungsbescheids ist
vollumfinglich ausgeschlossen.’”! Legt der Schuldner im Ursprungsmit-
gliedstaat einen Rechtsbehelf ein, so kann die Vollstreckung auf Sicherungs-
mafBnahmen beschriankt werden, Art. 12-4 MahnVO-E.

Die zwischenzeitlichen Anderungen zeugen von Meinungsverschieden-
heiten zwischen Kommission und Rat iiber das zu verfolgende Regelungs-
konzept. Die Initiativen der Kommission zur Schaffung einheitlicher Verfah-
ren werden von den Mitgliedstaaten argwdohnisch verfolgt und auf (rein)
grenziiberschreitende Verfahren zuriick geschnitten. Bedenklich erscheint die
Neuregelung vor allem insofern, als sie die Problematik der Schliissigkeits-
priifung ausklammert.!?? Allerdings hatte die EG-Kommission sich zu sehr
am Modell des deutschen Prozessrechts orientiert, das jedoch in den anderen
Mitgliedsstaaten nicht existiert. Insbesondere die romanischen Linder halten
am Urkundsmahnverfahren fest, verlangen also nicht nur einen (mehr oder
minder) substantiierten Kldgervortrag, sondern zudem die Vorlage (bzw. An-
gabe) von Beweismitteln.'” Die vollstandige Ausklammerung der Problema-
tik im Entwurf des Rats fiihrt jedoch innerhalb eines einheitlichen Gemein-
schaftsrechtakts zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten,
zudem ist eine Standardisierung des Verfahrens nur noch eingeschrinkt mog-

191 Die in Deutschland nach § 1086 ZPO erdtfnete Vollstreckungsgegenklage gegen den Europi-
ischen Vollstreckungstitel kann angesichts der weiter gehenden Formulierung des Art. 12-3
MahnVO-E nicht entsprechend angewandt werden.

192 Dazu Suiecki, MMR 2005, S.213, 215. Die Kommission begriindet den Verzicht auf die
Schliissigkeitspriifung mit der intendierten Rationalisierung und Beschleunigung des Verfah-
rens. Osterreich hat hingegen im Jahr 2002 die Schliissigkeitspriifung wieder eingefiihrt, dazu
FascHING/KODEK, § 244 ZPO (2. Aufl. 2004), Rdn. 52 ff.

193 So beispielsweise das franzdsische Mahnverfahren nach Art. 1405 ff., 1409 NCPC, dazu Fer-
RAND, FS Schlosser (2005), S. 175, 181 {.
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lich.!* Allerdings enthilt der gednderte Vorschlag des Rates auch deutliche
Verbesserungen, insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung mit der VO
805/04/EG. Inhaltlich hat sich der (modernere) Typ des einstufigen Mahnver-
fahrens durchgesetzt.

Die aktuelle Fassung ist jedoch inhaltlichen Einwinden ausgesetzt. Be-
denklich erscheint vor allem die Bezugnahme auf die Gerichtsstinde der
Art. 2-23 EuGVO. Deren Geeignetheit fiir ein standardisiertes Massenverfah-
ren wurde ersichtlich nicht hinterfragt. Das gilt insbesondere fiir die Verwei-
sung auf die Art. 15 ff. EuGVO zur Zusténdigkeit in Verbrauchersachen. Da-
mit miissen Unternehmer (etwa im Internet-Handel) Mahnverfahren gegen
sdumige Kunden an deren Wohnsitz, also im Europidischen Ausland, einlei-
ten. Diese Regelung verhindert eine Zustindigkeitskonzentration bei einem
zentralen Mahngericht und eine automatisierte Verfahrensabwicklung, letzt-
lich die Durchfiihrung von Massenverfahren.'”> Zur Sicherung des Verbrau-
cherschutzes erscheint dies jedoch unnétig: Das Mahnverfahren beinhaltet le-
diglich eine besondere Form der Klageeinleitung. Denn im Fall des
Widerspruchs muss das Verfahren vor dem nach den Art. 2-23 EuGVO zu-
standigen Gericht fortgefiihrt werden — bei Verbraucherstreitigkeiten vor den
Gerichten am Wohnsitz des Verbrauchers (Art. 15-17 EuGVO). Damit reicht
es jedoch zur Gewihrleistung des Verbraucherschutzes aus, dass die Mahn-
verfahrensVO dem Schuldner die Moglichkeit erdffnet, sich gegen den
Mahnbescheid ohne Aufwand schriftlich (bzw. formularmiBig) zu wehren.
Die Abgabe des Verfahrens durch das Mahngericht muss sodann jedoch —
grenziiberschreitend — an das jeweils nach Art. 15 ff. EuGVO zustindige Ge-
richt erfolgen. Diesen Vorgang muss der Gemeinschaftsgesetzgeber freilich
regeln — ein Verweis auf die innerstaatlichen Abgabevorschriften reicht nicht
aus. SchlieBlich bleibt die praktische Einfiihrung automatisierter Verfahren
den Mitgliedstaaten iiberlassen. Hier erdffnet der Entwurf lediglich die Mog-
lichkeit, Mahnverfahren IT-gestiitzt durchzufiihren, er regelt jedoch nicht die
jeweiligen Schnittstellen zu den nationalen Prozessrechten. Offensichtlich ist

194 Angesichts der weit reichenden Verweisung auf die unterschiedlichen Strukturtypen der nati-
onalen Verfahrensrechte erscheint die Richtlinie (Art. 249 III EG) als geeignetes Rechtsset-
zungsinstrument.

195 Demgegeniiber erscheint die Zustindigkeitsregelung des § 689 ZPO. der die Gerichte am Sitz
des Glaubigers fiir kompetent erklirt, sachgerechter. Denn das Mahnverfahren erfiillt zwei
Funktionen: Es soll (vor allem) eine rasche Titulierung unstreitiger Forderungen ermogli-
chen. Erweist sich die Forderung als streitig, so wird das ordentliche Verfahren durchgefiihrt.
Erst zu diesem Zeitpunkt kommt es (auch aus Griinden des Schuldnerschutzes) auf den tat-
sdchlichen Ort des Gerichtsverfahrens an. Das Mahnverfahren selbst wird hingegen schrift-
lich und standardisiert abgewickelt. Hier sollte die Zuginglichkeit des Verfahrens fiir den
Gliubiger malBigeblich sein. Gerade bei Gro3gldubigern lohnt daher eine Konzentration am
allgemeinen Gerichtsstand: a. A. Susecki, EuZW 2005, S. 45, 46. der fiir die Anwendung von
Art. 2 EuGVO plidiert.
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hier der Grad der jeweiligen Ausstattung der Gerichte in den Mitgliedstaaten
noch viel zu unterschiedlich als dass eine einheitliche Regelung durchfiihrbar
erschiene.!?

Der derzeit im Rat diskutierte Vorschlag erweckt einen durchaus zwiespil-
tigen Eindruck. Der Verzicht auf ein einheitliches Verfahrenskonzept lisst die
prozessualen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten fortbestehen, ohne
dass nunmehr erkennbar ist, welche Effizienzvorteile mit dem neuen Recht-
akt erzielt werden. Denn Vollstreckungsbescheide werden bereits heute — un-
abhingig davon, ob sie aufgrund eines Urkundsmahnverfahrens oder ob sie
mit oder ohne Schliissigkeitspriifung ergehen — nach den Art. 5, 20 ff. VO
805/04/EG ohne Exequaturverfahren vollstreckt.'”” Die weitgehende inhaltli-
che Anlehnung des VO-Entwurfs an die EuZVT-VO, die zwar im Hinblick
auf die horizontale Abstimmung der Gemeinschaftsrechtsakte zu begriiien
ist, wirft damit die Frage nach der rechtspolitischen Notwendigkeit eines Ge-
meinschaftsrechtsakts auf. Er wird — zumindest in seiner aktuellen Fassung —
vorwiegend symbolische Bedeutung entfalten (und damit letztlich lediglich
die bereits jetzt bestehende Rechtszersplitterung des Europédischen Prozess-
rechts vertiefen). Rechtspolitisch sinnvoll erscheint daher nur eine Regelung,
die vom Anwendungsbereich und von der Verfahrensvereinheitlichung her
deutlich iiber die Regelungen der VO 805/04/EG hinausgeht. Insofern ver-
mochte der urspriingliche Entwurf der EG-Kommission mehr zu tiberzeugen
als die nunmehr im Rat diskutierte Fassung.

b) Europdisches Bagatellverfahren, Vorschlag der Kommission vom
15.3.2005, KOM (2005) 87 endg.

Der im Friihjahr 2005 vorgelegte Vorschlag zur Einfiihrung eines europii-
schen Bagatellverfahrens!®® greift friihere Uberlegungen zur Schaffung eines
europiischen Verbraucherprozesses auf.'” Die EG-Kommission will ein kos-

196 Erwidgungsgrund 17, dazu Suiecki, EuZW 2005, S.45, 46, der ebenfalls die weitgehende
Ausblendung des Einsatzes computergestiitzter Verfahrensbearbeitung kritisiert. Die Aus-
klammerung dieses Problems wurde (sicherlich) durch die hochst unterschiedliche Ausstat-
tung der Gerichte der Mitgliedstaaten mit EDV-Technologie veranlasst.

197 Dazu etwa KorHoLLEr, Europiisches Zivilprozessrecht (8. Aufl. 2005), Art.3 EuVTVO,
Rdn. 6.

198 Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rats zur Einfithrung
eines europiischen Verfahrens fiir geringfiigige Forderungen vom 15.3.2005, KOM (2005)
87 endg., dazu Hamsach, EPLR 2005, S. 593 ff.

199 Dazu Hess, FS Geimer (2002), S. 339, 347 ff.; bereits in den 1990er-Jahren hat die EG-Kom-
mission ein Pilotprojekt zur Einrichtung eines «small claim court» in Dundee (Schottland)
mitfinanziert, TENREIRO, in: Barrett (Hrsg.), Creating a European Judicial Space (2001),S. 111.
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tengiinstiges Zivilverfahren zur Durchsetzung von «small claims» schaffen,
die Obergrenze wird bei € 2000.— angesetzt (Art. 2 I BagatellVO-E). Wie im
Fall des Mahnverfahrens soll das europiische Bagatellverfahren die nationa-
len Prozessordnungen der Mitgliedstaaten nicht verdndern. Vielmehr werden
die Mitgliedstaaten nur verpflichtet, die organisatorischen Voraussetzungen
fiir ein zusitzliches (Spezial-) Verfahren zu schaffen.?’’ Konzeptionell ver-
folgt der Gemeinschaftsgesetzgeber zwei Ziele: Zum einen die Schaffung
eines effizienten und kostengiinstigen Verfahrens, zum anderen die Fest-
schreibung (und Einhaltung) der von Art. 6 EMRK und Art. 47 GR-Charta
vorgegebenen Mindeststandards.?!

Der Anwendungsbereich des Verordnungsvorschlags entspricht Art. |
EuGVO; allerdings werden arbeitsrechtliche Streitigkeiten ausgenommen
(Art. 2 II lit. f) BagatellVO-E). Die internationale Zustindigkeit soll sich
nach den Gerichtsstandsregeln der Art. 2—26 EuGVO richten.”?> Regelungs-
technisch setzt der Vorschlag vor allem auf die Nutzung von elektronischen
Kommunikationsmitteln und auf Formularzwang.??® Er sieht ein schriftliches
Verfahren vor (Art. 4 I BagatellVO-E)?%*, mit knapper Fristsetzung (ein Mo-
nat zum Austausch der Schriftsitze, die Entscheidung soll regelmifig 6 Mo-
nate nach Verfahrenseinleitung ergehen).??> Die miindliche Verhandlung ist
freigestellt, sie soll durch den Einsatz von Audio- oder Video-Konferenzen
erleichtert werden, die Beweisaufnahme steht im Ermessen des Gerichts, das
den Natural-Parteien bei der Prozessfiihrung weitreichende Hilfestellung ge-
ben s0ll.2% Auch bei der Kostenerstattung geht die Verordnung eigene Wege:

200 Die Zahl der innerstaatlichen Verfahren wird freilich durch das zusitzliche Verfahren erhoht,
es kommt zugleich zur «Konkurrenz» zwischen den europdischen und nationalen Verfahren.
Daher verdeckt die Einschitzung der Kommission, dass die Schatfung zusitzlicher Verfahren
nicht in die Prozessrechte der Mitgliedstaaten eingreife (KOM [2005] 87 endg.. S.7), die
eigentliche Problematik der Konkurrenz nationaler und europdischer Verfahren.

201 HamacH, EPLR 2005, S. 593, 595 f.

202 In den meisten grenziiberschreitenden Prozessen werden die (doppelfunktionalen) Verbrau-
chergerichtsstinde der Art. 15 ff. EuGVO anwendbar sein. Bei rein innerstaatlichen Prozes-
sen besteht zumindest dann eine deutliche Diskrepanz, wenn die Mitgliedstaaten (wie z. B.
Deutschland) einen entsprechenden Verbraucherschutz bei der 6rtlichen Zustindigkeit nicht
kennen.

203 «Claim form» und «answer form», vgl. Annex I der VO — die Parteien kénnen die Formulare
ausfiillen, ohne auf Rechtsnormen Bezug zu nehmen.

204 Die EG-Kommission verspricht sich hiervon eine Beschleunigung der Verfahren und Kosten-
einsparungen, dazu HaisacH, EPLR 2005, S.593, 597 - allerdings zeigt die forensische
Erfahrung, dass das unmittelbare Rechtsgesprich mit der (anwaltlich nicht beratenen) Natu-
ralpartei die Verfahrenserledigung ganz nachhaltig fordert.

205 Sanktionen fiir die Uberschreitung der Fristen sind jedoch nicht vorgesehen, vgl. Art. 12
Bagatell VO-E.

206 Den Verfahrensablauf regeln die — durchaus kompakten und detaillierten — Art. 3 und 4 Baga-
tellVO-E.
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Art. 14 I BagatellVO-E ordnet im Regelfall die Kostentragung der unterlege-
nen Partei an — dies soll nach Art. 14 11 BagatellVO-E freilich nicht gelten,
wenn eine nicht vertretene Naturalpartei den Prozess gefiihrt hat.?’ Die ge-
meinschaftsweite Vollstreckung regelt Art. 18 des Vorschlags.??® Es soll der
Grundsatz der wechselseitigen Anerkennung gelten; die Vollstreckung erfolgt
auf der Basis eines Begleitformulars. Hat der Schuldner die Forderung nicht
bestritten, richtet sich die Vollstreckung nach der Verordnung 805/04/EG
(Art. 18 V BagatellVO-E).?? Damit gelten deren Regelungen iiber den Weg-
fall des Exequaturverfahrens sinngemif3.?!?

Gegen den Vorschlag fiir ein européisches Bagatellverfahren sind gleich-
falls mehrere Bedenken zu formulieren: Es fehlt an der horizontalen Abstim-
mung des Verordnungsvorschlags mit anderen Gemeinschaftsakten, insbe-
sondere dem «Pilotverfahren» zur Urteilsfreiziigigkeit nach der Verordnung
805/04/EG.?!! Damit zerreifit die Kommission den Zusammenhang zwischen
Mindestharmonisierung und wechselseitiger Anerkennung, es kommt zur be-
denklichen Verkiirzung des gerichtlichen Rechtsschutzes. Der Verzicht auf
vorgingige HarmonisierungsmaBnahmen erklirt sich letztlich nur aus dem
Bestreben, nicht zu tief in die nationalen Prozessordnungen der Mitglied-
staaten einzugreifen. Dieses Anliegen steht jedoch mit der Regelungsstruktur
von Bagatellverfahren in den Mitgliedstaaten in Widerspruch. Dazu fiihrt die
Entwurfsbegriindung durchaus zutreffend aus, dass die Mitgliedstaaten fiir
Bagatellstreitigkeiten keine gesonderten Verfahren vorhalten, sondern viel-
mehr die nationalen Prozessordnungen punktuell (zugunsten des Verbrau-
chers) modifizieren.?!> Will man jedoch — wie die EG-Kommission — ein ei-
genstindiges Bagatellverfahren schaffen, so miissen auch die Schnittstellen

207 Erste Stellungnahmen aus der deutschen Ziviljustiz haben die Vorschrift massiv kritisiert,
weil sie die anwaltliche Berufsausiibung diskriminiere und zudem Anreiz biete, Prozesse
ohne Kostenrisiko (und entsprechende Vorbereitung) zu initiieren.

208 Die Vorschrift lautet: «(1) Eine in einem europiischen Verfahren fiir geringfiigige Forderun-
gen ergangene Entscheidung wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und vollstreckt,
ohne dass es einer Vollstreckbarerklirung bedarf und ohne dass die Anerkennung angefochten
werden kann, wenn die Entscheidung vom Gericht des Ursprungsmitgliedstaats unter Ver-
wendung des Formulars in Anhang III bestitigt worden ist.»

209 Dann liegt eine unbestrittene Forderung vor. Da das Verfahren im Kern streitige Anspriiche
betrifft, wiire eine schlichte Verweisung auf die VO 805/04/EG problematisch gewesen.

210 Es fehlt freilich die vorgingige Harmonisierung der nationalen Zustellungsregelungen — hier
wiire es sinnvoll, wenn der Regelungsvorschlag auf die Art. 12 ff. der VO 805/04/EG verweist.
Art. 11 BagatellVO-E verweist hingegen auf Art. 14 VO 1348/00/EG. Jedoch hat sich die pos-
talische Direktzustellung dort als besonders stérungsanfillig erwiesen, vgl. oben Text bei
Fn. 119 ff.

211 Zur Notwendigkeit horizontaler Abstimmung, Hess, FS Geimer (2002), S. 339, 353 f.

212 Entwurfsbegriindung S.4 f. unter Bezugnahme auf das Griinbuch iiber ein Europiisches
Mahnverfahren und {iber Manahmen zur einfachen und beschleunigten Beilegung von Strei-
tigkeiten mit geringem Streitwert, KOM (2002) 746 endg. vom 20.12.2002.
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zu den nationalen Verfahrensordnungen geregelt werden.?!* Andernfalls
bleibt es bei einem halbherzigen Harmonisierungsschritt, der kein effektives
Verfahren schafft, weil das Vorverstindnis und das systematische Umfeld der
jeweiligen nationalen Prozessrechte die Anwendung der Bagatellverfahren in
den jeweiligen Mitgliedstaaten priigen.”'* Sollen hingegen lediglich Min-
deststandards implementiert werden, ist die Richtlinie die richtige Rege-
lungsform.?'>

Unbefriedigend ist auch die vorgeschlagene Regelung zur grenziiber-
schreitenden Forderungsdurchsetzung. Das dem Vorschlag zugrunde lie-
gende Konzept der wechselseitigen Anerkennung setzt eine Harmonisierung
der wesentlichen Verfahrensvorschriften voraus.?'® Im grenziiberschreiten-
den Kontext muss insbesondere die Gehorswahrung des Beklagten durch ein-
heitliche Zustellungs-, Informations- und Einlassungsvorschriften geregelt
werden. Ein bloBer (blinder) Verweis auf die jeweiligen Vorschriften der au-
tonomen Prozessordnungen der Mitgliedstaaten reicht nicht aus. Zudem wer-
den die nationalen Vollstreckungsorgane durch immer weitere Vollstre-
ckungszeugnisse zunehmend iiberfordert — eine effektive Vollstreckung
gerade im grenziiberschreitenden Kontext erfordert eine iiberschaubare und
nachvollziehbare Anzahl zuldssiger Vollstreckungstitel.

Die vorgingigen Uberlegungen verdeutlichen, dass beide Vorschlige mit
den bestehenden bzw. mit parallel vorgeschlagenen Rechtsakten abgestimmt
werden miissen. Die aktuellen Entwiirfe lassen befiirchten, dass sich das Euro-
piische Prozessrecht in einer Vielzahl von punktuellen Rechtsakten auf-
splittert, die identische Rechtsfragen unterschiedlich und zum Teil wider-
spriichlich regeln (vor allem die Zustellung und die grenziiberschreitende
Anerkennung).?!'” Ein unkoordiniertes und uniibersichtliches Europiisches Zi-
vilprozessrecht wird sich in den Mitgliedstaaten nicht durchsetzen kénnen —
vielmehr drohen eine Uberforderung der Rechtspraxis und die damit einherge-
hende Gefahr von Verfahrensmissbrauchen im grenziiberschreitenden Zivil-
rechtsverkehr. Die européischen Prozessrechtsakte wird die Rechtspraxis nur
annehmen, wenn sie effizientere und kohirentere Verfahren vorhalten als die
(den nationalen Gerichten und Parteien vertrauten) nationalen Prozessrechte.

213 Soweit das Gemeinschaftsrecht selbst bestimmte Verfahrensfragen abschliefend regelt,
erscheint es sinnvoll, auf diese Vorschriften Bezug zu nehmen, so insbesondere auf die Min-
destnormen der Art. 12—-19 VO 805/04/EG.

214 Bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang die «Abschirmung» der vorgeschlagenen
Verordnung von der Auslegungskompetenz des EuGH nach Art. 68, 234 EG. Da (momentan)
nur letztinstanzliche Gerichte der Mitgliedstaaten beim EuGH vorlagebefugt sind, wird der
Gerichtshof die einheitliche Auslegung des Rechtsakts nicht wahren konnen.

215 Dazu Hess, Europiisches Zivilprozessrecht, § 4 11 und III.

216 Vgl. oben Text bei Fn. 81 ff.

217 Dazu Hess, FS Geimer (2002), S. 339, 355 ff.
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c) Art. 6 ff. RL 48/2003/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen
Eigentums

Die meisten Rechtsetzungsmafinahmen der Europiédischen Gemeinschaft tref-
fen die nationalen Prozessrechte lediglich in Randbereichen (namlich bei
grenziiberschreitenden Verfahren), ohne dass strukturelle Anderungen der
Prozesskulturen erforderlich werden. Neuere Rechtsakte gehen erheblich
weiter: Jiingstes Beispiel ist die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der
Rechte des Geistigen Eigentums.?!® Sie soll die Bekdampfung der Produkt-
und Internetpiraterie verbessern.?!? Art. 6 ff. RL 2004/48/EG enthalten detail-
lierte Vorgaben, die sich vor allem im Hinblick auf prozessuale Auskunftsan-
spriiche und Mitwirkungspflichten auswirken.

Art. 6 RL 2004/48/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten, im Verletzungs-
prozess Vorlagepflichten im Hinblick auf Beweismittel vorzusehen, die sich
in der Hand des Prozessgegners befinden.??® Die Vorlage wird auf Antrag des
Beweisfiihrers vom Prozessgericht angeordnet. Auf materiellrechtliche Vor-
lage- bzw. Auskunftsanspriiche, auf die die §§ 371 II 2, 422—-432 dZPO ab-
stellen, kommt es nicht an.??! Vielmehr fiihrt Art. 6 RL 2004/48/EG eine pro-
zessuale Vorlagepflicht ein.??? Zwar finden sich seit der ZPO-Reform 2002 in
§§ 142 und 144 dZPO gleichfalls Ansitze fiir prozessuale Vorlageanordnun-
gen. Das Verhiltnis zum materiellrechtlichen Auskunftsanspruch ist bisher

218 ABL 2004 L 195/16 ff., die RL 2004/48/EG wurde auf die allgemeine Binnenmarktkompetenz
(Art. 95 EG) gestiitzt. Sie ist bis zum 29.4.2006 umzusetzen, vgl. Art. 19. Dazu KNAAK,
GRURInt. 2004, S. 745 ft.; McGuire, GRURInt. 2005, S. 15 ff.; abl. Hye-Knupsen, Marken-,
Patent- und Urheberrechtsverletzungen im européischen Internationalen Zivilprozessrecht
(2005), S. 226 ff., die — wenig iiberzeugend — den Harmonisierungsbedarf bei der Durchset-
zung gewerblicher Schutzrechte im Europiischen Binnenmarkt leugnet und daraus eine Ver-
letzung des Subsidaritéitsprinzips herleiten will.

219 Frey/Ruporr, Die EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums,
ZUM 2004, S. 523 ff.

220 Art. 6 lautet: «(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen Gerichte auf Antrag
einer Partel, die alle verniinftigerweise verfligbaren Beweismittel zur hinreichenden Begriin-
dung ihrer Anspriiche vorgelegt und die in der Verfiigungsgewalt der gegnerischen Partei
befindlichen Beweismittel zur Begriindung ihrer Anspriiche bezeichnet hat, die Vorlage dieser
Beweismittel durch die gegnerische Partei anordnen konnen, sofern der Schutz vertraulicher
Informationen gewiihrleistet wird. (. ..) (2) Im Falle einer in gewerblichem Ausmal begange-
nen Rechtsverletzung rdumen die Mitgliedstaaten den zustindigen Gerichten unter den glei-
chen Voraussetzungen die Moglichkeit ein, in geeigneten Fiillen auf Antrag einer Partei, die
Ubermittlung von in der Verfiigungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Bank-,
Finanz- oder Handelsunterlagen anzuordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen
gewiihrleistet wird.»

221 Ein struktureller Nachteil der materiellrechtlichen Auskunftsanspriiche ist, dass ihre Durch-

setzung im einstweiligen Rechtschutz bereits am Verbot der Vorwegnahme der Hauptsachent-

scheidung scheitern kann, McGuire, GRURInt. 2005, S. 15, 16.

McGuirg, GRURInt. 2005, S.15, 19 ff.; zuriickhaltend Hau, GPR 2005, S.143, 149

(gemischter Ansatz).

[S]
8]
2
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jedoch nicht hinreichend geklirt.>?* Die Umsetzung der Richtlinie eréffnet
dem deutschen Gesetzgeber die Chance, im Bereich der prozessualen Aus-
kunftsanspriiche und Informationspflichten die «lange Reise in die prozessu-

ale Moderne» zu einem guten Ende zu bringen.>>*

SchlieB8lich regelt Art. 7 RL 2004/48/EG «einstweilige MaBBnahmen und
SicherungsmafBnahmen».??> Die Vorschrift folgt den Modellen der englischen
Search Order (CPR 25.1 (1) (h))?>?® und der franzosischen saisie contrefagon
(etwa: Art. 809, 812 ncpc)??’. Beide Rechtsbehelfe erlauben dem Antragstel-
ler (bzw. dessen Prozessbevollmichtigten), Wohn- und Geschiftsriume zu
durchsuchen, um auf Beweismaterial zuzugreifen — dieser Zugriff umfasst
auch elektronisch gespeicherte Dokumente. In der Praxis haben sie sich als
besonders schneidige (und damit effektive) Rechtsbehelfe im européischen
Wettbewerb der einstweiligen MaBnahmen erwiesen.?”® Nunmehr verpflich-
tet die Richtlinie die Mitgliedstaaten zur Einfiihrung einstweiliger MaBinah-
men, die im Fall einer «behaupteten Verletzung» eine schnelle und wirksame
Beweissicherung ermoglichen.??

IV. Formen der justiziellen Kooperation

Die neuen Rechtsakte im Europiischen Prozessrecht zeigen neue Wege einer
intensiven Zusammenarbeit zwischen den Justizbehorden der Mitgliedstaa-
ten.>’? Sie ermdglicht inzwischen sogar die grenziiberschreitende Abgabe
(bzw. Zuteilung) von Rechtsstreitigkeiten an das sachnichste Gericht im Eu-

223 Dazu RoOSENBERG/ScHWAB/GOTTWALD, Zivilprozessrecht (16. Aufl. 2004), § 108, Rdn. 8 ff;
KATZENMEIER, JZ 2002, S. 533 ff.

224 Zu den Defiziten des deutschen Rechts vgl. ScHLOSSER, JZ 1991, S. 599 ff.; HEsSs/MUNZBERG,
in: Hess (Hrsg.), Wandel der Rechtsordnung (2003), S. 159, 165 ff.

225 Art. 9 RL ermdglicht einstweilige Anordnungen des Prozessgerichts gegeniiber einem poten-
tiellen Verletzer, etwa die Verhdngung von Beugegeldern, aber auch die «vorsorgliche
Beschlagnahme beweglichen und unbeweglichen Vermogens des angeblichen Verletzers ein-
schlielich der Sperre seiner Bankkonten».

226 Frithere «Anton Piller Order», dazu ANprews, English Civil Procedure, 17.106 ff.

227 Knaak, GRURInt. 2004, S. 745, unter Bezugnahme auf die Begriindung des urspriinglichen
Kommissionsentwurfs; zur saisie contrefacon vgl. den kurzen Uberblick bei HyE-KNUDSEN,
Marken-, Patent- und Urheberrechtsverletzungen im europiischen Internationalen Zivilpro-
zessrecht (2005), S. 216 ff.

228 Art.7RL 2004/48/EG steht in autfilligem Gegensatz zum jiingst ergangenen Urteil des EuGH in
der Rs. C-104/03, St. Paul Diaries Industries NV ./. Unibel Exser BVBA, Urteil vom 28.4.2005.

229 Art. 7 III RL 2004/48/EG regelt die Uberleitung des Sicherungs- in das Hauptsacheverfahren
(innerhalb von 20 Arbeits- bzw. 31 Kalendertagen) und schreibt einen materiellrechtlichen
Schadenersatzanspruch vor, Art. 7 IV RL 2004/48/EG, der im wesentlichen § 945 ZPO ent-
spricht.

230 Positive, allerdings inhaltlich weitgehend ungeklirte Kooperationspflichten zwischen den
Insolvenzverwaltern bei der Verfahrenskoordinierung zwischen Haupt- und Sekundirverfah-
ren enthilt Art. 31 InsVO, dazu Enricke, ZIP 2005, S. 1104 ff.
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ropdischen Justizraum (vgl. Art. 15 VO 2201/2003/EG). Auch wenn derartige
Regelungen noch die Ausnahme bilden, zeigt sich hier eine wachsende Ei-
genstindigkeit des Europdischen Prozessrechts, das sich vom iiberkomme-
nen, nationalen Souverinititsverstindnis deutlich geldst hat und auf unmit-
telbare Kooperation der befassten Gerichte setzt. Abschlielend sollen die drei
maBgeblichen Regelungstechniken des modernen Européischen Zivilverfah-
rensrechts herausgestellt werden.

1. Grenziiberschreitende Justizakte

Beiderinnergemeinschaftlichen Rechtshilfe hat ein signifikanter Paradigmen-
wechsel stattgefunden. Denn der Wegfall der nationalen Souverénititsschran-
ken im Binnenmarkt erméglicht eine Annidherung der zwischenstaatlichen an
die innerstaatlichen Rechtshilfeverfahren. Aus diesem Grund ist die Gemein-
schaft im Bereich der Rechtshilfe besonders aktiv titig. Allerdings bilden in
der Praxis Zeitverluste und Sprachbarrieren (sowie die damit verbundenen auf-
windigen Ubersetzungen) fiir die grenziiberschreitende Rechtsdurchsetzung
weiterhin erhebliche Barrieren.?®! Thre Uberwindung erfordert eine zuneh-
mende Verklammerung der nationalen Prozessrechte selbst. Im Bereich der
Rechtshilfe geht die Gemeinschaft konzeptionell eigenstéindige Wege.

Die Zustellungs- und die Beweisverordnung lassen grenziiberschreitende
Prozesshandlungen mit unmittelbarer Wirkung in den anderen Staaten des
Europdischen Justizraums zu, ndmlich grenziiberschreitende postalische Di-
rektzustellungen (Art. 14 ZustVO) und eine eigene Beweisaufnahme des Pro-
zessgerichts im Ausland (Art. 17 BewVO0).?*? Derartige extraterritoriale Pro-
zesshandlungen erleichtern die grenziiberschreitende Prozessfiihrung: An die
Stelle der Kumulation mehrerer Verfahrensrechte?’? tritt die Anwendung des
Prozessrechts des erkennenden Gerichts. Fehleranfilligkeit und Zeitverzoge-
rung werden vermieden, das erkennende Prozessgericht entscheidet auf der
Basis eines vertrauten Verfahrensrechts und kann die Wirksamkeit der im
Ausland vollzogenen Rechtsakte unschwer kontrollieren.?3*

231 Srtabpier, IPRax 2001, S.514, 519 (zur europiiischen Zustellungsverordnung); vgl. den
Bericht der EG-Kommission iiber die Anwendung der VO 1348/00/EG, KOM (2004) 682
endg. vom 1.10.2004.

232 Ebenso StabLer, FS Geimer (2002), S. 1281, 1298 ff.

233 Beider Zustellung: Recht des ersuchenden Staates, ZustVO, Recht des ersuchten Staates. Bei
der Beweisaufnahme: Beweisrecht des ersuchenden Gerichts, BewVO, Durchfiihrung der
Beweisaufnahme nach dem Recht des ersuchten Gerichts.

234 Konzeptionell kniipfen die Verordnungen an den sog. Grundsatz der Gleichwertigkeit aller
Prozessrechte im Europiischen Justizraum an. Aus dieser Perspektive erscheint eine Anwen-
dung des gleichwertigen auslidndischen Prozessrechts durch ein auslindisches Gericht im
Inland grundsitzlich akzeptabel. Riumlich gesehen kommt es zur Uberlappung der europiii-
schen Verfahrensrechte, Hess, IPRax 2001, S. 389 ff.
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Freilich lassen beide Verordnungen den Zugritf auslidndischer Rechtspfle-
georgane auf das Inland nur eingeschrinkt zu. Denn fiir die Rechtsunterwor-
fenen hat die grenziiberschreitende Anwendung ausldndischer Prozessrechte
handgreifliche Nachteile: Sie werden in ithren Heimatstaaten mit einer Fiille
auslandischer Prozessrechte konfrontiert, die sie unmittelbar in die Pflicht
nehmen: beispielsweise als Zeugen nach potentiell 25 Prozessrechten.?® Da-
her macht Art. 17 BewVO?3 derartige Beweisaufnahmen des auslindischen
Prozessgerichts von der Zustimmung der Zentralen Behorde des anderen Ver-
tragsstaates und der Beweisperson abhingig.??’ Auslidndische Mitwirkungs-
pflichten kdnnen also auch weiterhin im Inland nicht zwangsweise durchge-
setzt werden.

Diese Modifikationen haben Effizienzverluste zur Folge: Denn die Vorbe-
halte und Zustimmungserfordernisse der «ersuchten» Staaten durchbrechen
die angestrebte Verfahrenserleichterung. Die Gerichte sind erneut mit mehre-
ren Prozessrechten (etwa bei der Priifung von Zeugnisverweigerungsrech-
ten), mit komplizierten und fehleranfilligen Verfahren konfrontiert. Diese
Defizite 16sen weitere Integrationsschritte im Prozessrecht aus. Sie laufen auf
eine weit reichende Vereinheitlichung prozessualer Vorschriften hinaus, bei-
spielsweise erscheint eine Vereinheitlichung des Zeugnisverweigerungs-
rechts im Europdischen Justizraum rechtspolitisch geboten.?*® Art. 65¢ EG
eroffnet der Gemeinschaft eine entsprechende Rechtsetzungskompetenz,
wenn unterschiedliche Verfahrensvorschriften der Mitgliedstaaten die rei-
bungslose Abwicklung von Zivilverfahren im Européiischen Rechtsraum be-
hindern. Die Kompetenz der Gemeinschaft ist mithin nicht auf eine blofe
Verbesserung der Rechtshilfeverfahren beschréinkt.?*

Die neuen Rechtssetzungsakte und Vorschlige der Kommission zeigen,
dass die Gemeinschaft diese Kompetenz zunehmend nutzt. Den Anfang hat
das Zustellungsrecht gemacht: Die Art. 12—19 der VO 805/04/EG (iiber den
Europiischen Vollstreckungstitel) enthalten im Kern ein eigenstindiges euro-
pdisches Zustellungsrecht, einschlieBlich der Ersatzzustellung und der Hei-
lung von Zustellungsfehlern.?*’ Die Vereinheitlichung des Verfahrensrechts

235 Das Beispiel verdeutlicht die «Schutzfunktion» des lex-fori Grundsatzes: Inlidndische Justizi-
able miissen sich nur auf die (zwingende) Geltung des inlindischen Prozessrechts einstellen.
Der Durchgriff auslindischer Gerichte auf inlindische Prozessbeteiligte verstidrkt die
gemeinschaftsweite Einlassungslast erheblich.

236 Zu den (z.T. fehlenden) Modifikationen des Art. 1[4 ZustVO vgl. oben Text bei Fn. 122 ff.

237 Die Auskunftsperson ist iiber die Freiwilligkeit ihrer Aussage vorab zu informieren.

238 Aus der Sicht des deutschen Rechts erscheint vor allem eine Stirkung des anwaltlichen
Berufsgeheimnisses (attorney-client-privilege) notig.

239 Zuriickhaltend LEIBLE, in: Streinz (Hrsg.), Kommentar zum EG-Vertrag, Art. 65. Rdn. 18 f.
(«jedenfalls keine Kompetenz zur Schaffung einer Europiischen ZPO»).

240 Ausfiihrlich Hess, NJW 2002, S. 2417, 2425 {f., oben Text bei Fn. 82 ff.
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ermoglicht dem entscheidenden Gericht die Kontrolle der Einhaltung des
(einheitlich geltenden) Verfahrensrechts auch in anderen EU-Staaten. Man
mag die Regelungen der VO 805/04/EG fiir kompliziert, in anderen Berei-
chen fiir liickenhaft halten — das Grundanliegen erscheint jedoch zielfiihrend:
In technischen Bereichen der Rechtshilfe schafft nur eine gemeinschaftliche
Regelung die notwendige Rechtssicherheit zur Effektuierung grenziiber-
schreitender Prozessfiihrung. UberméBige Eingriffe in die nationalen Pro-
zesskulturen sind bei der Vereinheitlichung technischer Vorschriften nicht zu
befiirchten. Diese Uberlegungen verdeutlichen, dass die Rechtsetzung im Eu-
ropédischen Justizraum auf eine (immer) weiter gehende Angleichung der Ver-
fahrensrechte hinauslauft.

2. Standardisierung von Prozesshandlungen

Das moderne Prozessrecht setzt verstirkt auf die Standardisierung von Pro-
zesshandlungen (der Parteien und der Gerichte), nicht zuletzt um eine Auto-
matisierung und Rationalisierung der Verfahren durch den Einsatz von Infor-
mationstechnologie zu ermdéglichen.?*! Insbesondere das neue englische
Prozessrecht schreibt die Verwendung von sog. «claim forms» vor, die die
Verfahren strukturieren und zudem der Naturalpartei die Prozessfiihrung er-
leichtern sollen.?*> Im Gsterreichischen Prozessrecht erfolgt die Einleitung
des Verfahrens durch ein vorgingiges (elektronisches) Mahnverfahren (§ 251
0ZP0O). Auch der deutsche Gesetzgeber setzt zunehmend auf die Standardi-
sierung und Automation von Verfahrensakten.?*3

Die neuen Prozessrechtsakte der Gemeinschaft kniipfen an dieses Rege-
lungsmuster an. Sie verfolgen jedoch weiter gehende Zielsetzungen. Denn die
praktisch wichtigsten Probleme der grenziiberschreitenden Forderungsdurch-
setzung im Europiischen Justizraum resultieren aus der Sprachenvielfalt in den
Mitgliedstaaten. Die erforderlichen Ubersetzungen sind teuer und zeitaufwiin-
dig.*** Die Sprachenvielfalt bildet die wichtigste Zugangsbarriere zu den

241 Dazu Hess, Effizienter Rechtsschutz aus deutscher und vergleichender Sicht, in: Gottwald
(Hrsg.), Effektiver Rechtsschutz (erscheint 2005).

242 Dazu ZuckerMAN, English Civil Procedure (2003), 3.11-3.14 (zu CPR 7 und 8).

243 Vgl. jiingst HAUNCHEN, NJW 2005, S. 2257, zum Justizkommunikationsgesetz vom 1.4.2005,
BGBI 1837.

244 Praktische Barrieren resultieren bisweilen aus Regelungsliicken im Gemeinschaftsrecht: Die
fehlende Regelung der Sprachenfrage bei der postalischen Direktzustellung nach Art. 14
ZustVO (oben bei Fn. 121) veranlasst deutsche Familiengerichte in Scheidungssachen, regel-
miiBig formliche Zustellungen nach Art. 4 ff. ZustVO durchzufiihren. Dann entfillt die Uber-
setzung nach Art. 8 ZustVO (allerdings wird der Zustellungsvorgang verzigert). Diese Praxis
beruht allein auf der Erwiigung, Ubersetzungskosten zu sparen, die in vielen Scheidungsver-
fahren von der staatlichen Prozesskostenhilfe zu erstatten sind.
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Gerichten anderer Mitgliedstaaten.*S Ubersetzungen lassen sich durch standar-
disierte Formulare substituieren, die in allen Sprachen der Gemeinschaft vorge-
halten werden, auf Textbausteinen aufbauen und die jeweils in den wesentlichen
Teilen durch die Eintragung von Angaben iiber die beteiligten Personen und
durch schlichtes Ankreuzen ausgefiillt werden.?*® Alle neueren Prozessrechts-
akte der Gemeinschaft enthalten inzwischen derartige Formulare. Sie erleich-
tern die Kommunikation zwischen den Gerichten untereinander und zwischen
Gericht und Parteien.?*’ Die meisten Formulare betreffen freilich die «beglei-
tende Kommunikation» bei der grenziiberschreitenden Prozessfiihrung, so bei-
spielsweise die Erlduterung des Inhalts eines anzuerkennenden Européischen
Vollstreckungstitels (vgl. Anhang I-III zur VO 805/04/EG)**® oder die Begleit-
formulare der Europiischen Zustellungs- und Beweisverordnung.>* Allerdings
besteht bisweilen die Gefahr, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber den Gebrauch
von zu vielen oder zu ausfiihrlichen Begleitformularen vorschreibt, so dass in
der Praxis Verwechslungen drohen.?® Aus der Rechtspraxis wird zudem tiber
unvollstandig oder unleserlich ausgefiillte Formulare berichtet.>! Abhilfe er-
mdglicht hier nur eine verstirkte Kontrolle der befassten Justizorgane (oft Ur-
kundsbeamte, Rechtspfleger) durch Einschaltung der nationalen Zentralstellen
sowie verstirkte Schulungen der (konkret) zustindigen Rechtspflegeorgane.??

Im eigentlichen Verfahrensrecht steht die Vielzahl der zu entscheidenden
Lebenssachverhalte dem Einsatz von standardisierten Formularen entge-
gen.?3 Allerdings sind auch hier weitere MaBBnahmen denkbar. Hilfreich wiire

245 Vgl. die Auflistung der Mehrkosten in Art. 7 der Richtlinie 2003/8/EG zur Verbesserung des
Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenziiberschreitendem Bezug durch die Festlegung
gemeinsamer Mindestvorschriften fiir die Prozesskostenhilfe und fiir andere mit Zivilverfah-
ren verbundene finanzielle Aspekte.

246 Derartige Formulare kénnen zudem auf elektronischem Weg iibersendet werden.

247 Zustellungs- und Beweisverordnung beruhen auf dem direkten Kontakt zwischen ersuchen-
dem und ersuchtem Gericht, auf fristgebundener Erledigung der Ersuchen. Die Kommunika-
tion wird auf der Basis von Standardformularen abgewickelt. Sie erfolgt iiberwiegend in eng-
lischer Sprache.

248 Bestitigung einer gerichtlichen Entscheidung, eines Prozessvergleichs und einer notariellen
Urkunde als Européischer Vollstreckungstitel.

249 Vgl. Formulare A-D zur BewVQ. Die in Art. 4-9 BewVO vorgegebenen Verfahrensschritte
und die erforderlichen Informationen sind durch die Angabe von Namen und Anschriften im
Formular zu bezeichnen, im Ubrigen geniigt ein schlichtes Ankreuzen.

250 Ein negatives Beispiel hierfiir ist der Gebrauch von mehr als 10 unterschiedlichen Begleitfor-
mularen in der BewVO.

251 LinkE, Europdisches Zustellungsrecht, Vortrag ERA Trier, 2.2.2005.

252 Zutreffend LiNkE, Europdisches Zustellungsrecht, Vortrag ERA Trier, 2.2.2005.

253 Das Formular A zur BewVO zeigt die Grenzen einer Standardisierung im Beweisverfahrens-
recht auf: Der Sachverhalt, die Beschreibung der gewiinschten Beweisaufnahme sowie der
Fragenkatalog fiir eine Zeugenvernehmung oder ein Ersuchen um eine besondere Form der
Beweisaufnahme miissen ausformuliert und iibersetzt werden. Die unterschiedlichen Beweis-
mittel und -themen lassen eine Typisierung nicht zu.
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beispielsweise eine Vereinheitlichung bzw. Standardisierung des klageeinlei-
tenden Schriftstiicks wie bei den sog. «Claim Forms» des englischen oder den
Mahnantrigen des osterreichischen und des deutschen Prozessrechts.?>*
Diese enthalten eine Anfangsinformation iiber den Klagegegenstand und das
eingeleitete Verfahren. Sie informiert zwar den Beklagten nicht vollumféing-
lich, setzt ihn aber gleichwohl in die Lage zu entscheiden, ob er sich vertei-
digen will und kann (vgl. § 694 ZPO).?> Erst nach einer entsprechenden Ver-
teidigungsanzeige miisste dann die Klageschrift libersetzt werden. Die
fristwahrenden Wirkungen der Klageeinleitung (vgl. § 167 ZPO) wiiren hin-
gegen bereits mit der Einreichung des Klageformulars gewahrt.>® Dieses
konnte als Standardformular so abgefasst sein, dass eine Ubersetzung der
Textbausteine nicht mehr notwendig ist.2>’ Das Beispiel zeigt, dass nicht nur
die Verbesserung und Effektuierung der Ubermittlungswege, sondern gerade
die Standardisierung der Prozesshandlungen selbst (die natiirlich eine ge-
wisse Vereinheitlichung der Prozessrechte voraussetzt) substanzielle Verbes-
serungen bewirken kann. Im Vorschlag fiir ein Europiisches Bagatellverfah-
ren ist der Gebrauch entsprechender Formulare vorgesehen.?®

3. Prozessuales Herkunftslandprinzip

Die Diskussion um das prozessuale Herkunftslandprinzip wird momentan
von den Auseinandersetzungen um die Abschaffung des ordre-public-Vorbe-
halts durch die VO 805/04/EG dominiert.”? Diese Sichtweise greift jedoch zu

254  Ausfiihrlich Hess, FS Geimer (2002), S.339 f. Das Antragsformular zum Europiischen
Bagatellverfahren — Anlage I zu (KOM [2005] 87 endg.) enthilt in der Rubrik Nr. 4 eine Auf-
listung typischer Forderungen, die durch schlichtes Ankreuzen benannt werden konnen. Nr. 5
erfordert hingegen unter «Einzelheiten» zur Forderung eine individuelle Umschreibung, die
sich einer Standardisierung entzieht.

255 Im Regelfall kennt der Beklagte den Sachverhalt, der Gegenstand eines gerichtlichen Verfah-
rens sein soll; zum Inhalt des verfahrenseinleitenden Schriftstiicks (Art. 34 1 Nr. 2 EuGVO)
vgl. EuGH Rs. 474/93, Hengst Import ./. Campese, Slg. 1995 1-2053, Nr. 19, KrROPHOLLER,
Art. 34 EuGVO (7. Aufl. 2002), Rdn. 29 f.

256 Dazu ausfiihrlich McGuirg, Verfahrenskoordination und Verjiahrungsunterbrechung im Euro-
péaischen Prozessrecht (2004), S. 211 ff.

257 Eine solche Standardisierung wiirde die wichtigsten Vertragstypen nennen (Kaufvertrag,
Werkvertrag etc.), Namen der Parteien, das Datum des Vertragsschlusses wiren einzutragen,
ebenso der Zeitpunkt der Lieferung. Die Textbausteine koénnen in allen Amtssprachen der
Gemeinschaft vorgehalten werden, so dass eine Ubersetzung nicht erforderlich ist. Ansitze
hierfiir finden sich im Antragsformular zum Europiischen Bagatellverfahren — Anlage I zu
(KOM [2005] 87 endg.) enthilt in der Rubrik Nr. 4, anders (und kontraprodiktiv) hingegen
die Nr. 5 des Formulars, dazu oben Fn. 254.

258 KOM (2005) 87 endg.; Art. 4 Nr.2 VO-E.

259 STADLER, RIW 2004, S. 801 ff.; WAGNER, IPRax 2005, S. 189 ff.; Frerrac, JbJZRWiss 2004,
5..399 ff.
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kurz. Das Herkunftslandprinzip wird in verschiedenen Bereichen des Euro-
péischen Prozessrechts eingesetzt, die Begrifflichkeit unterliegt dabei deut-
lichen Schwankungen.?® Kennzeichen des Herkunftslandprinzips ist die
Anerkennung eines bestimmten prozessualen Status, den eine Partei im Hei-
matstaat (Erststaat) erworben hat und auf den sie sich vor den Gerichten an-
derer EU-Mitgliedstaaten (Zweitstaat) berufen kann. Bei der Bindungswir-
kung im Zweitstaat bestehen freilich unterschiedliche Abstufungen, die im
Kern auf einen unterschiedlichen Gebrauch des ordre public hinauslaufen.
Letztlich lassen sich folgende Abstufungen ausmachen:

Auf der ersten Stufe korrespondiert die Anerkennung mit den Grundfrei-
heiten des Gemeinschaftsrechts. Ein (deutliches) Beispiel betrifft die Aner-
kennung der Rechts- und Parteifdhigkeit juristischer Personen nach Art. 49
EG.?%! Hier hat der EuGH seine Rechtsprechung (angesichts der Untitigkeit
des Gemeinschaftsgesetzgebers) deutlich verstidrkt und verlangt eine volle
(d. h. diskriminierungsfreie) Anerkennung der Rechts- und Parteifdhigkeit
von Gesellschaften, die in anderen EU-Mitgliedstaaten inkorporiert sind.?¢?
Auffallend ist dabei, dass der Gerichtshof keine materielle Harmonisierung
der Gesellschaftsrechte der Mitgliedstaaten einfordert — jedoch gegenlidufige
(Missbrauchs-) Kontrollen nicht zulisst.?%3

Auf der zweiten Stufe des Anerkennungsprinzips verlangt das Gemein-
schaftsrecht die statusmifige Gleichbehandlung der ausldndischen mit der
inlindischen Partei, sofern erstere auf Gemeinschaftsebene registriert wurde.
Ein Beispiel findet sich in der RL 98/27/EG iiber die grenziiberschreitende
Verbandsklage.?®* Die Richtlinie regelt die Anerkennung der Prozessfiih-
rungsbefugnis von ausldndischen Verbraucherverbidnden in den Mitgliedstaa-
ten bei Unterlassungsklagen®®: Sofern deren Heimatstaaten die jeweilige

260 Vgl. die ausfiihrliche Analyse im Referat KonLer, ZSR 2005 II, unter I und III.

261 Zur Herleitung des Justizanspruchs aus dem «allgemeinen internationalzivilprozessrechtli-
chen Herkunftslandprinzip» vgl. Preirrer, Internationale Zustindigkeit und prozessuale
Gerechtigkeit (1995), S. 669 ff., 676.

262 Rs. C-208/00, Slg. 2002 19919 = JZ 2003, S. 947; klarstellend im Hinblick auf das Kollisi-
onsrecht, EuGH Rs. C-167/01, InspiRE ArT, NJW 2003, S. 3331, dazu EiDENMULLER/REHM,
ZGR 33 (2004), S. 159 ft.; Hess, ZZP 112 (2004), S.267, 269 ff.; WacNer, ZZP 112 (2004),
S.305, 339 ff.

263 Vgl. WaGNER, Scheinauslandsgesellschaften im Europiischen Zivilprozessrecht. in: Lutter
(Hrsg.), Europiische Auslandsgesellschaften in Deutschland (2005), S.223, 254 ff. (zur
Anwendung von Art. 5 Nr. 5 EuGVO auf die Durchgriffshaftung).

264 Ausfiihrlich MichaiLipou, Kollektiver Rechtsschutz im Europiischen Justizraum (Diss. Hei-
delberg 2006), S. 347 ff.

265 Damit iiberwindet die Richtlinie die Unterschiede im nationalen Recht der Mitgliedstaaten,
die z. T. zivil-, z. T. verwaltungsrechtliche Kollektivklagen vorsehen. Der BGH hatte die
Klage eines deutschen Verbraucherverbands gegen wettbewerbswidriges Handeln in Frank-
reich hingegen nicht zugelassen, BGH NJW 1997, S. 1227.
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Prozessfiihrungsbefugnis in Verbrauchersachen der EG-Kommission gemil
Art. 4 RL 98/27/EG notifiziert haben®%, sind die Verbinde befugt, VerstoBe
gegen EG-Verbraucherrecht auch vor den Zivilgerichten anderer Mitglied-
staaten geltend zu machen.”®’” Aufgrund der Registrierung ist ihre Prozessfiih-
rungsbefugnis in den anderen Mitgliedstaaten (zwingend) anzuerkennen —
die (ungepriifte) Notifizierung bei der EG-Kommission erdffnet mithin die
Prozessfiihrungsbefugnis des ausldndischen Verbandes.

Die dritte Stufe des Anerkennungsprinzips betrifft schlielich das offen
postulierte Vertrauensprinzip. Es basiert auf einer vorgingigen Angleichung
der materiellen Schutzstandards in den EU-Mitgliedstaaten. Prototyp ist in-
sofern die VO 805/04/EG, die freilich in ihrer konkreten Ausgestaltung zu
kompliziert erscheint: Es ist fraglich, ob die Ersetzung des Exequaturverfah-
rens durch das (komplizierte) Klauselerteilungsverfahren im Erststaat wirkli-
che Verfahrenserleichterungen bewirken wird. Immerhin setzt die VO 805/04/
EG das Gebot der wechselseitigen Anerkennung in einen expliziten Zusam-
menhang mit der vorgingigen Harmonisierung des missbrauchsanfilligen
Prozessrechts.

Die vorgéngigen Beispiele verdeutlichen die Wirkung des Anerkennungs-
prinzips: Es erzwingt die statusméBige Gleichbehandlung der ausldndischen
mit der inlidndischen Partei — seine StoBrichtung liegt damit eindeutig im Be-
reich der Nichtdiskriminierung — nicht im Bereich der unverhiltnisméBigen
Beschriankung.?%® Die unterschiedlichen «Stufen» des Anerkennungsprinzips
zeigen jedoch auch, dass die Kombination von Mindestharmonisierung und
Anerkennung nicht als eine zwingende Primisse des Konzepts verstanden
wird. Aus der Sicht des Verfahrensrechts ist jedoch die Verkniipfung von Har-
monisierung und Anerkennung einzufordern — denn die Harmonisierung soll
die Einhaltung grundrechtlicher Mindeststandards des Beklagten wahren.
Jede «Ubereffektuierung» des Europiischen Zivilprozessrechts wiirde im Er-
gebnis die Waffengleichheit im grenziiberschreitenden Verfahren beeintriach-
tigen und begiinstigt rechtsmissbriuchliches Taktieren im Europiischen
Justizraum. Ein solches Verfahrensrecht hitte jedoch keinen Bestand vor den
prozessualen Grundrechten (fair trial) des Art.6 EMRK, Art.47 GR-
Charta,”™

266 Dies impliziert eine entsprechende Kontrolle des anmeldenden «Heimatstaates».

267 Eine inhaltliche Uberpriifung dieser Notifizierung durch die EG-Kommission erfolgt nicht.
Im Ergebnis entscheidet damit ein rein formales Kriterium iiber die Prozessbefugnis.

268 Diese systematische Unterscheidung folgt aus der Struktur der Grundfreiheiten des EG-Ver-
trages.

269 Allerdings ist auch nicht zu verkennen, dass die zunehmende Regelungsdichte im Europii-
schen Verfahrensrecht die Implementierung des Anerkennungsprinzips weiter erleichtern
wird. Dies setzt freilich die hinreichende inhaltliche Abstimmung der europiischen Prozess-
rechtsakte voraus.
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V. Europiisches Kooperationsrecht und Drittstaaten

Die aufgezeigten Regelungsziele und -konzepte des Europiischen Prozess-
rechts fithren zur abschlieenden Frage, ob sich die Justizielle Kooperation
auf Drittstaaten erstrecken lidsst. Die Problematik stellt sich in zwei Richtun-
gen: Zum einen geht es um die Einbeziehung von Dinemark, das nach Art. 69
EG nicht an der Europiischen Justizpolitik teilnimmt.>’® Zum anderen stellt
sich die Frage nach einer Erstreckung des Europédischen Prozessrechts auf die
Vertragsstaaten des Luganer Ubereinkommens.

[. Die Einbeziehung Ddnemarks

Diinemark ist mit dem Européischen Justizraum derzeit nur iiber das EuGVU
(in Bezug auf die «alten» Mitgliedstaaten) und mit Polen iiber das LugU ver-
bunden. Jedoch erscheint eine Einbeziehung Didnemarks durch den Abschluss
eines Paralleliibereinkommens nach Art. 65, 300 EG grundsitzlich mog-
lich.?’! Im Frithjahr 2005 hat die Kommission dem Rat zwei Entwiirfe bilate-
raler Ubereinkommen iiber die Erstreckung der EuGVO und EuZustVO auf
Dinemark vorgelegt.?’? Ein umfassendes Ubereinkommen, das im Wege ei-
ner dynamischen Verweisung das gesamte Europidische Prozessrecht auf Da-
nemark erstreckt, war im Rat auf Bedenken gestoBien, weil «das Protokoll
iiber die Sonderstellung Dinemarks ausgehohlt» wiirde.?”? Da sich jedoch die
Teilnahme Dinemarks auf einen (engen) Politikbereich des 4. Teils des EG-
Vertrags erstrecken wiirde, erscheint der gewihlte Ansatz zu vorsichtig und
im Hinblick auf die Fortentwicklung des Gemeinschaftsprozessrechts sogar
kontraproduktiv. Es droht eine «Versteinerung» im Europiischen Prozess-
recht, da die Erstreckungen inhaltlich und temporir an bestimmte Entwick-
lungsstufen der Europidischen Rechtsakte gebunden sind.>’* Ein «dynami-
sches Ubereinkommen» ist daher der rechtspolitisch richtige Weg. Es wiirde
das gesamte europdische Prozessrecht in seinem jeweiligen Entwicklungs-
stand auf Dianemark erstrecken. Eine derartige Regelung schafft zwischen

270 Ausfiihrlich Hess, Européisches Zivilprozessrecht, § 2, Rdn. 50 ff.

271 Bgessg, ZEuP 1999, S. 107, 121 f.; KoHLER, Rev. Crit. 1999, S. 1, 8 f.; DrRAPPATZ, Uberfﬁhrung,
S. 150-152.

272 KOM (2005) 145 endg.; KOM (2005) 146 endg. jeweils vom 15.4.2005, dazu Referat WaL-
THER, ZSR 2005 II.

273 So WaGNER, NJW 2003, S. 2344, 2346.

274 So erscheint beispielsweise eine bilaterale Erstreckung der VO 1348/00/EG auf Dinemark
derzeit wenig sinnvoll, da zunichst die Uberarbeitung der VO abzuwarten wire, vgl. KOM
(2005) 305 endg.
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den Mitgliedstaaten einheitliches Recht und vermeidet zudem Uniibersicht-
lichkeit im Hinblick auf die territoriale Geltung der Gemeinschaftsrechtsakte.

2. Das Verhdltnis zur Schweiz

Die in Bezug auf Didnemark formulierten Bedenken gegen eine punktuelle
Erstreckung des Europiischen Zivilprozessrechts gelten noch deutlicher fiir
die Erstreckung des Europdischen Kooperationsmodells auf (echte) Drittstaa-
ten. Denn zwischen ithnen und der Gemeinschaft besteht keine Verkniipfung
auf der Ebene der Grundfreiheiten und der allgemeinen Kooperationspflicht
(Art. 10 EG). Es fehlt damit auch die gemeinsame Basis der Europiischen
Justizpolitik. Je mehr sich die justizielle Kooperation im Europiischen Jus-
tizraum verdichtet, desto schwieriger erscheint eine punktuelle Erstreckung
einzelner Rechtsakte auf Drittstaaten.”> Der vom Luganer Ubereinkommen
gewihlte Weg bezog sich so gesehen auf eine (inzwischen iiberholte) Stufe
der Europidischen Prozessrechtsangleichung. Sie erscheint fiir eine Erstre-
ckung der VO 44/01/EG (eingeschrinkt) gangbar,?’® nicht hingegen fiir wei-
tere Integrationsstufen, etwa die VO 805/04/EG oder die geplante, generelle
Abschaffung der Exequaturverfahren im Européischen Justizraum.?’” Ob sich
die Erstreckung des Europidischen Prozessrechts durch Paralleliibereinkom-
men auf Drittstaaten wirklich auf Dauer fortfiihren ldsst, erscheint angesichts
eines neuen Urteils des Schweizer BG vom 14.12.200427® durchaus fraglich.
Dort hat das BG die Bindung an die Rechtsprechung des EuGH bei der Aus-
legung des Luganer Ubereinkommens?” deutlich zuriickgenommen und auf
diejenigen Urteile des EuGH beschriinkt, die nicht von den systematischen
Zusammenhingen mit anderen Rechtsakten des Gemeinschaftsrechts geprigt
sind. Damit koppelt das BG jedoch die Interpretation des Luganer Uberein-
kommens von der Fortentwicklung des Binnenmarktprozesses ab. Denn es ist
ganz unbestreitbar, dass allgemeine, systematische Uberlegungen zum Sys-

275 Die punktuelle Erstreckung leugnet letztlich die wachsenden Sinnzusammenhinge zwischen
den europiischen Rechtsakten.

276 Die Ubertragbarkeit wurde nicht zuletzt dadurch erleichtert, dass die Vertragsstaaten des
LugU an den Verhandlungen iiber die Revision des EuGVU unmittelbar beteiligt waren. Eine
derartige, «gemischte» Rechtssetzung erscheint unter der neuen Gemeinschaftskompetenz,
die den allgemeinen Rechtsetzungsverfahren des EG-Vertrages (Art. 67 EG) unterliegt, aus-
geschlossen.

277 Vgl. das Haager Programm vom 4./5.11.2004, ABI. C-53, vom 5.3.2005 sowie den Aktions-
plan Freiheit, Sicherheit und Recht vom 10.5.2005 (KOM (2005) 184 endg., S. 11, 32.

278 BGE 5.C.143/2004 vom 15.12.2004, dazu Referat WALTHER, V 1, S.29-32.

279 Sie ergibt sich aus Art. 1 des Protokolls Nr. 2 zum Luganer Ubereinkommen, dazu ScHMIDT-
ParzeraLL, Auslegung des Paralleliibereinkommens von Lugano (1995), S. 62 ff.; DonzALLAZ,
ZSR 19991, S.11 ft.
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tem des Europidischen Zivilprozessrechts zunehmend die Auslegung der
EuGVO prigen?®” — man denke nur an die Ausarbeitung des Allgemeinen Re-
ferenzrahmens fiir das Europiische Vertragsrecht, der sicherlich auch die In-
terpretation von Art. 5 Nr. I und 3 EuGVO bestimmen wird. Angesichts der
vom BG eingeschlagenen Richtung wird die Auslegung von EuGVO und Lu-
ganer Ubereinkommen rasch auseinander laufen. Auf Dauer ist jedoch eine
zunehmend «gespaltene» Interpretation des Luganer Ubereinkommens un-
praktikabel.?8! Offensichtlich st6Bt hier das Gebot einheitlicher Auslegung
des Protokolls Nr.2 an seine Grenzen. Dann sollte man jedoch konsequent
sein und anstelle eines Paralleliibereinkommens den Abschluss eines eigen-
stindigen, bilateralen Erstreckungsvertrags mit der Europiischen Union an-
streben.

Das Europiische Prozessrecht 16st sich damit nicht nur inhaltlich, sondern
auch von seinem raumlichen Geltungsbereich zunehmend von den Nicht-EU-
Staaten ab. Angesichts dieser Entwicklungen erscheint die Vorstellung eines
«erweiterten Européischen Justizraums» nicht unproblematisch.?*> Vielmehr
beschleunigt sich die Regionalisierung des Prozessrechts auch innerhalb Eu-
ropas.?®? Sie folgt den unterschiedlichen Integrations- und Wirtschaftsriu-
men. Dies schlieBt freilich kiinftige Verhandlungen iiber eine eventuelle vol-
kerrechtliche Erstreckung des Europidischen Prozessrechts auf Drittstaaten
nicht aus. Diese Verhandlungen werden aufgrund der neuen kompetenziellen
Lage nicht mehr von den Mitgliedstaaten, sondern von der EG-Kommission
mit den interessierten Regierungen gefiihrt werden.?®* Auch insofern hat sich
die Ausgangslage im Europidischen Zivilprozessrecht im Verlauf der letzten
fiinf Jahre nachhaltig veriandert.

280 EuGH, Rs. C-271/00, 14.11.2002, Gemeente Steenbergen ./. Luc Baten, Slg. 2002 I-10 489
(Auslegung von Art. 1 II Nr. 3 EuGVU im Sinne des Art. 4 VO 1408/71/EG): Rs. C-104/03,
28.4.2005, St. Paul Dairy Industries ./. Unibel Exser BVBA, noch nicht in Slg. Rdn. 23 (zur
Abgrenzung von Art. 24 EuGVU/31 EuGVO und Art. 4 ff. BewVO).

281 Allerdings bleibt abzuwarten, ob das BG die im Entscheid vom 15.12.2004 eingeschlagene
Linie fortfiihrt, dazu Referat WaLthgr, ZSR 2005 II, unter V.1.a).

282 Vgl. dazu das Referat KonLer, ZSR 2005 II, unter I1.2. und IIL.3.

283 Zu Regionalisierungstendenzen im internationalen Zivilverfahrensrecht vgl. WALTER/WAL-
THER, International Civil Litigation: Past Experiences and Future Perspectives (2000), S. 8 ff.,
die i. E. jedoch eine verstiirkte Globalisierung (und weltweite Vereinheitlichung) prognosti-
zieren, S. 39 ff.

284 Hess, Les compétences externes de la CEE, in: Fuchs/MuirWatt/Pataut (Hrsg.), Les conflits
de lois dans 1’espace judiciaire européen (2004), S. 81, 98 {.

230 ZSR 2005 11



	Neue Rechtsakte und Rechtssetzungsmethoden im europäischen Justizraum

